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1. Vorbemerkung 

Im Rahmen des rheinland-pfälzischen Pro-

jektes „Qualitätsentwicklung durch Be-

richtswesen“ werden bereits im vierten 

Jahr Daten zu Gefährdungsmeldungen 

gem. § 8a SGB VIII bei den rheinland-

pfälzischen Jugendämtern erhoben und 

ausgewertet. Im vorliegenden Bericht 

"Kinderschutz und Hilfen zur Erziehung: 

Ergebnisse zur Umsetzung des 

§ 8a SGB VIII in der Praxis der Jugendäm-

ter in Rheinland-Pfalz im Jahr 2013" wer-

den die zentralen Befunde aus dem Erhe-

bungsjahr 2013 auf Landes- und kommu-

naler Ebene aufbereitet und kommentiert. 

Das Projekt „Qualitätsentwicklung durch 

Berichtswesen“ wird bereits seit 2002 un-

ter Beteiligung der rheinland-pfälzischen 

Jugendämter sowie des heutigen Ministe-

riums für Integration, Familie, Kinder, Ju-

gend und Frauen in Rheinland-Pfalz 

durchgeführt. Auf der Grundlage der hier 

generierten wissenschaftlichen Befunde 

soll die Jugendhilfeplanung in den Land-

kreisen und den kreisfreien sowie großen 

kreisangehörigen Städten mit eigenem 

Jugendamt befördert sowie die fachliche 

und fachpolitische Diskussion empirisch 

fundiert werden. Zentrale Aufgabe des 

Projektes ist es, für alle Kommunen in 

Rheinland-Pfalz vergleichbare Daten zu 

Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe zu 

erheben und auszuwerten. Seit dem Jahr 

2002 liegt eine valide Datenbasis insbe-

sondere zum Bereich der Hilfen zur Erzie-

hung vor. Mit dem Erhebungsjahr 2010 

erfolgte eine Erweiterung des Datenkon-

zepts um die Dokumentation der Gefähr-

dungsmeldungen gem. § 8a SGB VIII bei 

den Jugendämtern in Rheinland-Pfalz. 

Inzwischen werden im Zuge des Gesetzes 

zur Stärkung eines aktiven Schutzes von 

Kindern und Jugendlichen (Bundeskinder-

schutzgesetz), welches zum 1. Januar 

2012 in Kraft getreten ist, auch im Rah-

men einer bundesweiten Pflichtstatistik 

Daten zu Gefährdungsmeldungen gem. 

§ 8a SGB VIII von allen Jugendämtern in 

Deutschland dokumentiert. Für Rheinland-

Pfalz liegt bereits für die Erhebungsjahre 

2010 und 2011 eine fundierte Datenbasis 

zu den Meldungen gem. §8a SGB VIII vor, 

so dass auch die Auswirkungen des Bun-

deskinderschutzgesetzes auf die Praxis in 

den Jugendämtern zukünftig abbildbar 

sein werden. 

Das Inkrafttreten des Bundeskinder-

schutzgesetzes 2012 markiert einen weite-

ren Meilenstein der in den letzten Jahren 

öffentlich und (fach-)politisch geführten 

Diskussion um das Thema Kinderschutz, 

die – ausgelöst durch tragische Fälle von 

Kindesmisshandlungen und Kindstötungen 

– zahlreiche Veränderungen im deutschen 

Kinderschutzsystem hervorgerufen hat. 

Die Sicherstellung eines qualifizierten 

Schutzes von Kindern und Jugendlichen 

ist die ureigene Aufgabe der öffentlichen 

Kinder- und Jugendhilfe. Eine systemati-
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sche Wissensbasis über das Meldeverhal-

ten der Bevölkerung sowie den Umgang 

mit Gefährdungsmeldungen gem. 

§ 8a SGB VIII im Zuge einer fachlichen 

Gefährdungseinschätzung durch die 

Fachkräfte im Allgemeinen Sozialen 

Dienst ist eine Voraussetzung, um die 

Praxis der Jugendämter beschreiben, eva-

luieren und weiterentwickeln zu können. 

Mit den Daten der vorliegenden Erhebung 

kann ein Beitrag geleistet werden, Lichts 

ins Dunkelfeld dieses zentralen aber bis-

lang wenig evaluierten Aufgabenbereich 

der Kinder- und Jugendhilfe zu bringen 

und damit Transparenz für alle Beteiligten 

zu schaffen.  

Die rheinland-pfälzische Erhebung von 

Gefährdungsmeldungen gem. 

§ 8a SGB VIII ist seit 2010 Teil der Inte-

grierten Berichterstattung in Rheinland-

Pfalz. Durch diese Einbettung besteht die 

Möglichkeit, zentrale Befunde in Bezie-

hung mit Daten zu anderen Leistungsbe-

reichen der Kinder- und Jugendhilfe zu 

setzen, wie beispielsweise den Daten zu 

den Hilfen zur Erziehung gem. 

§§ 27ff. SGB VIII i.V. mit § 41 SGB VIII, zu 

Schutzmaßnahmen nach § 42 SGB VIII 

und § 1666 BGB, zu Regelangeboten im 

Bereich der Kindertagesbetreuung und der 

Jugendarbeit/ Jugendsozialarbeit, zur Or-

ganisation und Personalsituation in den 

Sozialen Diensten im Jugendamt sowie 

zur soziostrukturellen Lage der jeweiligen 

Kommune. 

Die hier berichteten Daten können somit 

unter Berücksichtigung der individuellen 

Situation der einzelnen Jugendamtsbezir-

ke sinnvoll gerahmt, ausgewertet und in-

terpretiert werden. Daran anschließend 

lassen sich fachplanerische und fachpoliti-

sche Entscheidungen fundieren.  

Seit der Implementierung der Integrierten 

Berichterstattung im Jahr 2002 konnten 

Arbeitsstrukturen zwischen den rheinland-

pfälzischen Jugendämtern, dem zuständi-

gen Ministerium und dem Landesjugend-

amt aufgebaut werden. Befunde können 

gemeinsam besprochen und dialogorien-

tierte Transferstrategien in Politik und 

Fachpraxis geplant und umgesetzt wer-

den. Damit handelt es sich bei der vorlie-

genden Evaluation der Gefährdungsmel-

dungen gem. § 8a SGB VIII um eine plan-

volle und systematische Weiterentwicklung 

der Kinderschutzarbeit unter Berücksichti-

gung sachlicher Begründungszusammen-

hänge. 

Die Daten für das Jahr 2013 zeigen im 

Vergleich zu den drei ersten Erhebungs-

jahren viele Ähnlichkeiten, was von einer 

guten Datenqualität zeugt. Die berichteten 

Befunde beanspruchen Geltung in der 

Diskussion um die Sicherstellung eines 

qualifizierten Kinderschutzes. Deutlich 

wird: 

 Auch 2013 ist kein überzogenes 

Meldeverhalten feststellbar. In 

knapp 80% der Fälle verbirgt sich 

hinter einer Meldung tatsächlicher 

Hilfebedarf. Eine Kindeswohlge-
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fährdung liegt hingegen deutlich 

seltener vor. Gefährdungsmeldun-

gen gem. § 8a SGB VIII können 

somit auch als Zugangstor zu un-

terstützenden Leistungen für Kin-

der und Familien werden, unab-

hängig vom Vorliegen einer 

(akuten) Gefährdungslage.  

 Im Jahr 2013 wurde für insgesamt 

4.871 Kinder eine Gefährdungsein-

schätzung gem. § 8a SGB VIII vor-

genommen. Bezogen auf alle Kin-

der und Jugendlichen unter 18 Jah-

ren ergibt sich damit ein Eckwert 

von 8,64 pro 1.000 Minderjährige. 

Damit wird deutlich, dass es sich 

bei Kinderschutzverdachtsmeldun-

gen allein quantitativ um eine nicht 

mehr zu vernachlässigende Größe 

handelt. Etwa ein Prozent aller 

Kinder und Jugendlichen unter 18 

Jahren in Rheinland-Pfalz ist Ge-

genstand einer Kinderschutzver-

dachtsmeldung. 

 Jede Meldung - unabhängig von 

der abschließenden Einschätzung 

durch die Fachkräfte - zieht ein 

aufwendiges Verfahren nach sich, 

um abzuklären, ob und welcher 

Schutz- bzw. Hilfebedarf vorhan-

den ist und wie die notwendigen 

und geeigneten Unterstützungs-

maßnahmen aussehen können. Al-

lein 2013 fanden im Rahmen die-

ses Verfahrens 3.441 (angekündig-

te und unangekündigte) Hausbe-

suche statt. Die Kollegiale Bera-

tung sowie Besprechungen im Zu-

sammenwirken mehrerer Fachkräf-

te im Zuge der Gefährdungsein-

schätzung gehören zum Standard 

in den Jugendämtern. 

 Als Reaktion auf eine Meldung 

wählen Jugendämter zur Einschät-

zung einer möglichen Kindeswohl-

gefährdung aus einem breiten 

Spektrum an Möglichkeiten der 

Kontaktaufnahme, der Informati-

onseinholung bzw. des Einbezugs 

anderer hilfeerbringender Dienste. 

In über der Hälfte der Fälle wurde 

mit weiteren Beteiligten Kontakt 

aufgenommen. Ein direkter Kontakt 

mit der betroffenen Familie bzw. 

dem betroffenen Kind/ Jugendli-

chen erfolgte in fast 9 von 10 Fäl-

len. 

Die im Berichtsjahr 2013 dokumentierten 

und im vorliegenden Bericht kommentier-

ten Daten stammen von 37 Jugendämtern 

in Rheinland-Pfalz und geben zunächst 

einen Überblick über das Meldeverhalten 

der Bevölkerung in Rheinland-Pfalz. 

Ebenso geben sie Hinweise auf den fach-

lichen Umgang mit Gefährdungsmeldun-

gen und auf die Lebenssituation der Fami-

lien, auf die sich die Meldungen beziehen. 

Ohne eine genaue Kenntnis der Struktu-

ren und Arbeitsprozesse vor Ort sind die 

dargestellten Befunde jedoch nicht zu in-

terpretieren. Sie dienen auch nicht als 

Bewertungsmaßstab "guter" oder 
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"schlechter" Jugendamtsarbeit. Das Ziel ist 

es vielmehr, mittels der berichteten Zahlen 

die Diskussion von Politik und Praxis zu 

versachlichen, das Thema Kinderschutz 

aufzugreifen und weiter zu qualifizieren. 

Zum Aufbau des Berichts: In Kapitel 2 sind 

Hinweise zur Datenerhebung und zum 

methodischen Vorgehen dokumentiert. 

Kapitel 3 beleuchtet das Thema Kinder-

schutz im Kontext weiterer Jugendhilfeleis-

tungen im Sinne einer inhaltlich-

thematischen Hinführung zu den Befunden 

sowie mit Blick auf aktuelle Diskussionen 

um Qualitätsentwicklung im Kinderschutz. 

Außerdem werden die Daten aus dem 

Jahr 2013 in Bezug gesetzt zu den Ergeb-

nissen aus den Vorjahren und zu den 

bundesweiten Daten zu Gefährdungsmel-

dungen gem. 8a SGB VIII. Hier werden 

zentrale Gemeinsamkeiten und Unter-

schiede kommentiert. Den Kern des Be-

richts bildet das vierte Kapitel. Hier werden 

die zentralen rheinland-pfalzweiten Ergeb-

nisse berichtet. Es finden sich Ausführun-

gen zum Meldungskontext (Daten zu mel-

denden Personen oder Einrichtungen, 

Bekanntheit der Familie im Jugendamt, 

Hilfebezug der Familie zum Zeitpunkt der 

Gefährdungsmeldung), gefolgt von Anga-

ben zum Prozess der Gefährdungsein-

schätzung (fachliche Schritte zur Erstein-

schätzung, Mitwirkungsbereitschaft der 

Eltern, Gesamtbewertung der Gefähr-

dungssituation, Art der Kindeswohlgefähr-

dung, Anhaltspunkte auf eine Kindeswohl-

gefährdung, Anrufung des Familienge-

richts, Einleitung von Hilfen) sowie Anga-

ben zur Lebenssituation der Familie und 

der betroffenen Kinder/ Jugendlichen (z.B. 

soziale Situation der Familie, Alter, Ge-

schlecht und Migrationshintergrund der 

Kinder/ Jugendlichen). 

In Kapitel 5 sind die zentralen rheinland-

pfalzweiten Befunde zu Kernthesen zu-

sammengefasst und fachlich kommentiert. 

Zentrale Entwicklungsperspektiven wer-

den benannt, welche die fachliche- und 

fachpolitische Diskussion bereichern sol-

len. Alle Einzelergebnisse der Jugendäm-

ter werden zu Durchschnittswerten auf 

Landesebene zusammengefasst; die 37 

an der Erhebung beteiligten Jugendämter 

erhalten zusätzlich ein individualisiertes 

Datenprofil, in dem die Daten des jeweili-

gen Jugendamtes in Bezug gesetzt wer-

den zu den Ergebnissen aus Rheinland-

Pfalz. Durch jugendamtsspezifische Aus-

wertungsergebnisse lässt sich für das ein-

zelne Jugendamt bestimmen, wo die eige-

ne Praxis "gerade steht" und wo sich An-

satzpunkte für Entwicklungsbedarf zeigen. 

Der vorliegende Bericht richtet sich zu-

nächst an die Träger der öffentlichen Kin-

der- und Jugendhilfe in Rheinland-Pfalz. 

Daten zur quantitativen Dimension des 

Meldeverhaltens sowie Informationen zur 

Arbeitspraxis in den Sozialen Diensten im 

Zuge der Einschätzung einer Gefähr-

dungsmeldung können als Indikatoren für 

die Arbeitsbelastung in den Sozialen 

Diensten herangezogen werden. Angaben 

über meldende Personen und Einrichtun-
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gen geben Hinweise auf notwendige und 

sinnvolle Kooperationspartner im Kinder-

schutz. Die Daten zu Arbeitsabläufen und 

Handlungsstrategien in den einzelnen Äm-

tern dienen der Reflektion der eigenen 

Praxis der Fachkräfte in den Sozialen 

Diensten und können Anlass sein, interne 

Verfahrensschritte zu überprüfen und ggf. 

zu modifizieren. 

Gleichzeitig können die Ergebnisse her-

angezogen werden, um landesweite Ent-

wicklungen im Kinderschutz in den Blick 

zu nehmen, die fachpolitische Diskussion 

sachlich zu untermauern und damit den 

Schutz von Kindern und Jugendlichen poli-

tisch zu unterstützen und weiter zu qualifi-

zieren. In diesem Sinne wendet sich der 

Bericht auch gezielt an (Fach-)Politik und 

Öffentlichkeit. Darüber hinaus erweitert der 

Bericht den aktuellen Forschungs- und 

Kenntnisstand zu einem bedeutsamen 

Arbeitsfeld der Kinder- und Jugendhilfe, 

gibt einen Überblick über zentrale Befunde 

und Begründungszusammenhänge und 

stößt damit hoffentlich auch auf ein breites 

Interesse aller im Kinderschutz beteiligten 

Akteure und mit dem Thema Kinderschutz 

befassten Personengruppen. 

Die ausführliche Dokumentation aller beim 

Jugendamt eingehenden Gefährdungs-

meldungen erfordert einen hohen Arbeits-

aufwand und -einsatz der Fachkräfte in 

den Allgemeinen Sozialen Diensten des 

öffentlichen Jugendhilfeträgers. Allen be-

teiligten Fach- und Leitungskräften sei an 

dieser Stelle für die zeitaufwändige Doku-

mentation und die gute Zusammenarbeit 

herzlich gedankt. Ohne die vielen Anre-

gungen und Hinweise aus der Praxis wäre 

eine dem Gegenstand angemessene Be-

trachtung und Interpretation der Daten 

nicht möglich!  
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2. Zur Datengrundlage und 

zur Methode 

Die Evaluation von Meldungen gem. 

§  8a SGB VIII ist ein integraler Bestandteil 

des Projektes "Qualitätsentwicklung durch 

Berichtswesen", welches gemeinsam vom 

Ministerium für Integration, Familie, Kin-

der, Jugend und Frauen (MIFKJF) des 

Landes Rheinland-Pfalz und den rhein-

land-pfälzischen Jugendämtern getragen 

und seit dem Jahr 2002 durchgeführt wird. 

Seit dem Jahr 2010 werden neben den 

Daten zu den Hilfen zur Erziehung gem. 

§§ 27ff. SGB VIII i.V. mit § 41 SGB VIII, zu 

Schutzmaßnahmen nach § 42 SGB VIII 

und § 1666 BGB, zu Regelangeboten im 

Bereich der Kindertagesbetreuung und der 

Jugendarbeit/ Jugendsozialarbeit, zur Or-

ganisation und Personalsituation in den 

Sozialen Diensten im Jugendamt sowie 

zur soziostrukturellen Lage einer Kommu-

ne, auch Meldungen bzw. Gefährdungs-

einschätzungen gem. § 8a SGB VIII do-

kumentiert. 

Die Erhebung befindet sich nunmehr im 

vierten Erhebungsjahr. Im Berichtsjahr 

2013 liegen Daten von 37 Jugendämtern 

vor. Im Rahmen der Einführung des Bun-

deskinderschutzgesetzes zum 01.01.2012 

und der damit verbunden Erweiterung der 

amtlichen Statistik zu Meldungen einer 

möglichen Kindeswohlgefährdung gem. 

§ 8a SGB VIII wurde der bis einschließlich 

2011 in Rheinland-Pfalz genutzte Erhe-

bungsbogen an das Erfassungssystem der 

Bundesstatistik angepasst, jedoch um 

zentrale Angaben zum Verfahren in den 

Jugendämtern ergänzt (vgl. Anhang 1). 

Aufgrund einer großen Ähnlichkeit beider 

Erhebungsinstrumente können die Daten 

für Rheinland-Pfalz trotz der Anpassungen 

an die Bundesstatistik auch über die Er-

hebungsjahre 2010 und 2011 hinaus in 

ihrer Entwicklung beschrieben werden. 

Somit kann auch künftig die Umsetzung 

der gesetzlichen Neuerungen durch das 

Bundeskinderschutzgesetz zur Verbesse-

rung des Kinderschutzes in seiner Ent-

wicklung betrachtet werden.  

2.1 Erhebungsinstrument 

Um eine Doppelerhebung der Gefähr-

dungsmeldungen gem. § 8a SGB VIII bei 

den rheinland-pfälzischen Jugendämtern 

zu vermeiden, wurde die Erfassung der 

§ 8a SGB VIII-Daten entlang der bundes-

weiten Vorgaben der Pflichtstatistik ange-

passt. Dazu fand ein Abgleich des Erhe-

bungsinstrumentes des Instituts für Sozi-

alpädagogische Forschung Mainz mit dem 

Datenkonzept der Bundesstatistik statt.  

Maßgeblich waren die Fragen und Ant-

wortmöglichkeiten der Öffentlichen Statis-

tik, zusätzlich wurde der Bogen um einzel-

ne Fragen, insbesondere zu Verfahrens-

fragen im Jugendamt, ergänzt. Da es viele 

Parallelen zwischen dem aktuellen Erhe-

bungsinstrument ab dem Jahr 2012 (vgl. 

Anhang 1) und den Instrumenten aus den 

Vorjahren gibt, ist eine valide Darstellung 

von Entwicklungen im Kinderschutz mög-

lich. Die nachfolgende Tabelle gibt eine 
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Übersicht über die Datenbasis im Ver-

gleich der Erhebungsjahre 2012/2013 

bzw. 2010/2011.  

 

 

 

Bei der Erfassung gelten alle Definitionen 

und Vorgaben des Statistischen Bundes-

amtes, die einzelnen Fragen aus der ism-

Statistik sind dieser Logik untergeordnet 

bzw. ergänzen den Bogen. 

Zur Datenerhebung stehen den Fachkräf-

ten des Jugendamtes unterschiedliche 

Erfassungsmöglichkeiten zur Verfügung: 

1. Für Jugendämter mit eigener ju-

gendamtsinterner Software gibt es 

die Möglichkeit, die im eigenen 

System erfassten Daten mittels ei-

nes Codeplans/ Datensatzbe-

schreibung in eine vorgefertigte 

Excel-Tabelle ausgeben zu lassen. 

Die dort gebündelten Daten wer-

den nach Beendigung des Erfas-

sungszeitraumes an das Institut für 

Sozialpädagogische Forschung 

Mainz gesendet.  

2. Für Jugendämter ohne eigene ju-

gendamtsinterne Software steht ei-

ne Excel-basierte Erhebungsmas-

ke zur Verfügung, die sich an dem 

Layout des Fragebogens orientiert. 

Fragen aus der ism-Statistik und 

des Statistischen Landesamts sind 

farblich gekennzeichnet. Beliebig 

viele Einzelfälle können somit do-

kumentiert, zwischengespeichert 
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und gegebenenfalls auch nachträg-

lich ergänzt werden. Die Masken 

werden nach Beendigung der Ein-

gaben an das für die Auswertung 

zuständige Institut für Sozialpäda-

gogische Forschung Mainz gesen-

det. Daten für das Statistische 

Landesamt können mittels eines 

Exportbefehls jederzeit (auch mo-

natlich) innerhalb dieser Maske in 

das erforderliche Format überführt 

und an die zuständige Stelle ver-

sandt werden.  

Die Auswertung der Daten erfolgt 

mit dem statistischen Analysepro-

gramm SPSS. 

2.2 Grundgesamtheit und Da-

tenauswertung 

Im Jahr 2013 wurden von den 37 sich be-

teiligenden Jugendämtern in Rheinland-

Pfalz 4.871 Erhebungsbögen ausgefüllt. 

Wie im Vorjahr werden nicht mehr die 

Meldungen dokumentiert, sondern pro 

betroffenem Kind/ Jugendlichem ein Erhe-

bungsbogen ausgefüllt. Insgesamt sich 

also 4.871 Minderjährige von Kinder-

schutzverdachtsmeldungen betroffen.  

Im Vergleich zum Vorjahr ist die Zahl der 

betroffenen Kinder weitgehend konstant 

geblieben; es lässt sich hier lediglich ein 

leichter Rückgang von 0,5% feststellen. 

Dokumentierte Meldungen: Wann ist 

ein Fall ein Fall? 

Die nachfolgenden Definitionen sind Vor-

gaben des Statistischen Bundesamtes zur 

Erfassung der Gefährdungsmeldungen 

gem. § 8a SGB VIII; das Erhebungs-

instrument des Instituts für Sozialpädago-

gische Forschung Mainz orientiert sich an 

den hier aufgeführten Definitionen. 

 Eine Gefährdungseinschätzung 

gemäß § 8a Absatz 1 SGB VIII ist 

immer dann zu melden, wenn dem 

Jugendamt gewichtige Anhalts-

punkte für die Gefährdung des 

Wohls eines Kindes oder Jugendli-

chen bekannt werden, es sich da-

raufhin einen unmittelbaren Ein-

druck von dem/ der Minderjährigen 

und seinem/ seiner persönlichen 

Umgebung verschafft hat (z. B. 

durch einen Hausbesuch, den Be-

such der Kindertageseinrichtung 

oder der Schule, der eigenen 

Wohnung des/ der Jugendlichen 

oder die Einbestellung der Eltern 

ins Jugendamt) und die Einschät-

zung des Gefährdungsrisikos an-

schließend im Zusammenwirken 

mehrerer Fachkräfte erfolgt ist. Zu 

einer gemeldeten Gefährdungsein-

schätzung können auch weitere 

vereinbarte Hausbesuche oder zu-

sätzliche Recherchearbeiten gehö-

ren. 

 Wurde für mehrere Minderjährige 

in einer Familie eine Gefährdungs-
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einschätzung durchgeführt, ist für 

jeden Minderjährigen/ jede Minder-

jährige, für den das Verfahren 

durchgeführt wurde, eine Meldung 

abzugeben. 

 Wird für ein Kind im Berichtsjahr 

mehr als eine Gefährdungsein-

schätzung durchgeführt, so ist für 

jede einzelne Gefährdungsein-

schätzung eine Meldung abzuge-

ben (vgl. Anmerkungen zum Fra-

gebogen zur Erfassung des Ge-

fährdungsmeldungen gem. 

§ 8a SGB VIII des Statistischen 

Bundesamtes). 

Berechnung und Darstellung der 

Daten 

Die Daten aller beteiligten Jugendämter 

wurden zunächst zusammengeführt und 

es erfolgte eine Grundauswertung aller 

Variablen, die in Kapitel 4 ausführlich be-

richtet werden. Weitere differenzierte 

Auswertungen nach verschiedenen Merk-

malen (z.B. Differenzierung der Ergebnis-

se nach Alter, Geschlecht oder Migrati-

onshintergrund der Kinder, nach regiona-

len Unterschieden, nach Bekanntheit der 

Familie im Jugendamt, nach Feststellung 

der Kindeswohlgefährdung u.ä.) liegen 

ebenfalls vor. Zu einzelnen Variablen wur-

den Eckwerte berechnet, die einen Ver-

gleich der rheinland-pfälzischen Jugend-

amtsbezirke untereinander ermöglichen, 

da die Daten bezogen auf je 1.000 im 

Landkreis oder in der Stadt lebende Kin-

der und Jugendliche bis unter 18 Jahren 

ausgewertet werden. Ein Eckwert von acht 

bedeutet zum Beispiel, dass bei 1.000 

Kindern und Jugendlichen der jeweiligen 

Altersgruppe bei acht Personen der ent-

sprechende Sachverhalt – etwa eine Mel-

dung nach §8a SGB VIII – aufgetreten ist. 

Der Großteil der Ergebnisse wird jedoch 

anhand prozentualer Anteilswerte darge-

stellt.  

In Kapitel 4 werden die Befunde zu einzel-

nen Aspekten graphisch dargestellt sowie 

kommentiert und mit Erkenntnissen aus 

anderen Studien, sofern vorhanden, in 

Bezug gesetzt. Die an der Erhebung teil-

nehmenden Jugendämter erhalten dar-

über hinaus einen Bericht, der die jeweili-

gen Ergebnisse jugendamtsspezifisch in 

Tabellenform darstellt. Hierdurch kann sich 

jeder Jugendamtsbezirk vor dem Hinter-

grund der Daten der Gesamtauswertung 

selbst "verorten" und Anregungen für die 

eigene Ausgestaltung im Umgang mit 

Meldungen nach § 8a SGB VIII erhalten. 
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3. Ein qualifizierter Kinder-

schutz als gesamtgesell-

schaftliche Aufgabe 

Das Thema Kinderschutz steht auch 2014 

im Fokus von Gesellschaft, Öffentlichkeit 

sowie Politik und Fachpraxis. Seit Anfang 

der 2000-er Jahre hat es vor dem Hinter-

grund dramatischer Fälle von Kindstötun-

gen und -misshandlungen eine hohe me-

diale Aufmerksamkeit erfahren, die dazu 

geführt hat, dass eine Reihe von Maß-

nahmen zur Verbesserung des Kinder-

schutzes in Deutschland auf unterschiedli-

chen Ebenen ergriffen worden sind. Für 

Rheinland-Pfalz und eine Vielzahl weiterer 

Länder liegen bereits seit einigen Jahren 

rechtliche Regelungen zur Verbesserung 

des Kinderschutzes vor (vgl. Landesge-

setz zum Schutz von Kindeswohl und Kin-

dergesundheit in Rheinland-Pfalz; MIFKJF 

2011; 2013a).  Mit Einführung des Bun-

deskinderschutzgesetzes zum 1. Januar 

2012 wurde das Thema Kinderschutz 

auch auf der Bundesebene aufgegriffen. 

Das Gesetz zielt auf die bundesweite Ver-

besserung von Präventions- und Interven-

tionsansätzen und die stärkere Beteiligung 

unterschiedlicher Akteure zur Sicherstel-

lung des Wohlergehens von Kindern und 

Jugendlichen. Damit trägt das Gesetz der 

Erkenntnis Rechnung, dass ein wirksamer 

Kindesschutz nur in gesamtgesellschaftli-

cher Verantwortung und in einem abge-

stimmten Zusammenspiel aller Institutio-

nen, die es mit Kindern und Jugendlichen 

zu tun haben, realisiert werden kann. So-

mit kann als positiver Ertrag dieser auf 

allen staatlichen Ebenen geführten Debat-

te verbucht werden, dass nun auch die 

Potentiale anderer Sozialleistungsbereiche 

sowie des Gesundheits- oder Bildungssys-

tems in den Blick geraten. Durch eine ver-

besserte Früherkennung von Gefähr-

dungslagen, die Vernetzung der beteilig-

ten Akteure und Institutionen und den Ein-

satz von Frühen Hilfen sollen Kindeswohl-

gefährdungen effektiver als bisher vermie-

den werden. Insbesondere präventive Hil-

fen haben sich als notwendig und sinnvoll 

erwiesen, um Krisen in Familien durch 

geeignete frühzeitige Interventionsformen 

rechtzeitig zu unterbinden bzw. abzumil-

dern und Gefährdungslagen frühestmög-

lich zu erkennen. Trotz der allseits geteil-

ten Überzeugung, alle Akteure des Kin-

derschutzes in die Verantwortung zu neh-

men, handelt es sich beim Kinderschutz 

weiterhin um ein Aufgabenfeld, das insbe-

sondere von der Kinder- und Jugendhilfe 

intensiv bearbeitet wird. Der Schutz von 

Kindern und Jugendlichen vor Gefährdun-

gen war immer schon zentraler Bestandteil 

und Kernaufgabe des öffentlichen Ju-

gendhilfeträgers. 

3.1 Kinderschutz als originäre 

Aufgabe einer umfassenden 

Kinder- und Jugendhilfe 

Neben dem allgemeinen Auftrag der Kin-

der- und Jugendhilfe, der sich aus § 1 des 

Achten Sozialgesetzbuchs ableitet und als 

Aufgabe formuliert, junge Menschen in 

ihrer individuellen und sozialen Entwick-
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lung zu fördern, Benachteiligungen abzu-

bauen und Eltern in ihrer Erziehungs- und 

Elternverantwortung zu unterstützen sowie 

dazu beizutragen, positive Lebensbedin-

gungen für Kinder, Jugendliche und ihre 

Familien sowie eine familienfreundliche 

Umwelt zu schaffen bzw. zu erhalten, wird 

in § 1 Abs. 3 Satz 3 SGB VIII auch das 

staatliche Wächteramt explizit als Aufgabe 

benannt. Dazu gehört jedoch mehr als die 

Krisenintervention im Ernstfall: Um dem 

allgemeinen Auftrag und dem mit dem 

Wächteramt verbundenen Handlungsauf-

trag gerecht zu werden, umfasst die Kin-

der- und Jugendhilfe heute ein breites 

Spektrum von Regelangeboten, der Kin-

dertagesbetreuung, allgemeiner Beratun-

gen und Familienbildungsangeboten bis 

hin zur Jugend- und Schulsozialarbeit. 

Darauf aufbauend bedarf es spezifischer 

Hilfe- und Förderangebote für junge Men-

schen und Eltern, um sie bei bestimmten 

Lebenslagenproblemen, Bewältigungs- 

oder Entwicklungsaufgaben sowie in Kri-

sen- und Notsituationen zu unterstützen. 

Eine qualifizierte Kinder- und Jugendhilfe 

braucht bedarfsgerechte erzieherische 

Hilfen, die im Einzelfall Problem- und Kon-

fliktlagen bearbeiten und mit Blick auf 

mögliche Gefährdungen des Kindeswohls 

im Vorfeld potenzieller Verdichtungen oder 

Eskalationen von Problemlagen präventiv 

wirken. Gleichwohl müssen sie immer 

auch eingebettet sein in normalisierende 

Regelangebote und in Kinderschutzansät-

ze. Dazu gehört auch die Sicherstellung 

eines verlässlichen und zeitnah agieren-

den Kinderschutzsystems, das junge 

Menschen vor Schaden bewahrt und ver-

trauensvolle Zukunftsperspektiven ermög-

licht.  

Das SGB VIII formuliert im Sinne des 

staatlichen Wächteramts einen klaren 

Handlungsauftrag und eine Leistungsver-

pflichtung für die Kinder- und Jugendhilfe 

(vgl. Münder 2006, 107). Zentral ist die 

Aufgabenverteilung zwischen Eltern und 

Staat: In Art. 6 Abs. 2 Satz 1 GG so-wie 

§ 1 Abs. 2 SGB VIII wird den Eltern die 

sogenannte "Elternverantwortung" zuge-

wiesen: "Pflege und Erziehung sind das 

natürliche Recht der Eltern und die zuvör-

derst ihnen obliegende Pflicht." Die Wahr-

nehmung des staatlichen Wächteramts 

durch die Kinder- und Jugendhilfe ist der 

Wahrnehmung des Erziehungsauftrags 

durch die Eltern nachgeordnet (vgl. Wies-

ner 2008, 9). Die Kinder- und Jugendhilfe 

kommt ins Spiel, wenn es den Eltern aus 

unterschiedlichsten Gründen nicht gelingt, 

ihrer "Elternverantwortung" gerecht zu 

werden und stellt geeignete Hilfen zur Ver-

fügung. Sofern gewichtige Anhaltspunkte 

für eine Gefährdung des Kindeswohls vor-

liegen, greift der öffentliche Jugendhilfe-

träger aufgrund seiner Garantenpflicht 

durch Ge- und Verbote und geeignete In-

terventionsstrategien in das Elternrecht 

ein. Der Schutzauftrag unterscheidet die 

öffentliche Kinder- und Jugendhilfe von 

allen anderen Sozialleistungsträgern (vgl. 

Wiesner 2006, 9, 14). 
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Die Ausführungen machen deutlich, dass 

ein qualifizierter Kinderschutz nicht nur 

aus Interventionsstrategien (Gebote und 

Verbote, Inobhutnahmen nach 

§ 42 SGB VIII, Sorgerechtsentzüge nach 

§ 1666 BGB o.ä.) für die Fälle besteht, in 

denen das Kindeswohl nicht (mehr) ge-

währleistet werden kann. Im Sinne einer 

Kinder- und Jugendhilfe, die nur in ihrer 

Vielfalt und Unterschiedlichkeit an Ange-

boten und Unterstützungsmaßnahmen 

wirken kann, beginnt Kinderschutz bereits 

bei der Unterstützung aller Familien zur 

Wahrnehmung ihrer Elternverantwortung 

(vgl. Abbildung 1). Hierzu stehen unter-

schiedliche Angebote im Bereich der Kin-

dertagesbetreuung, Familienbildungsan-

gebote, Früherkennungsuntersuchungen 

sowie Frühe Hilfen zur Verfügung. Gefolgt 

wird hierbei einem „extensiven“ Kinder-

schutzbegriff: Kinderschutz umfasst die 

Bereiche der Prävention (Frühe Hilfen), 

Diagnostik und Intervention, hierzu gehö-

ren demnach alle organisierten Aktivitäten, 

um Fälle von Kindeswohlgefährdung zu 

erkennen und zu handhaben (enges Ver-

ständnis) sowie zusätzlich alle Formen 

psychosozialer Unterstützung von Fami-

lien, die darauf abzielen, einem Entstehen 

von Kindeswohlgefährdung entgegenzu-

wirken (weites Verständnis) (vgl. Kindler 

2013, S. 15ff.). 

Benötigt eine Familie Unterstützung in 

schwierigen oder belasteten Lebenssitua-

tionen, können Beratungen in Fragen der 

Erziehung (§§ 16, 28 SGB VIII) oder in 

Fragen der Partnerschaft, Trennung und 

Scheidung sowie bei der Ausübung der 

Personensorge (§§ 17, 18 SGB VIII) un-

terstützend wirken. Maßnahmen der Ju-

gendsozialarbeit und Schulsozialarbeit 

richten sich gezielt an junge Menschen, 

die aufgrund sozialer Benachteiligungen 

und/oder individueller Beeinträchtigungen 

in erhöhtem Maße auf Hilfe angewiesen 

sind.  

Wenn im Einzelfall ohne eine sozialpäda-

gogische Hilfe eine dem Wohl des Kindes 

oder Jugendlichen entsprechende Erzie-

hung nicht mehr gewährleistet werden 

kann und eine erzieherische Hilfe "geeig-

net" und "notwendig" ist, haben die Eltern 

einen Rechtsanspruch auf Hilfen zur Er-

ziehung gem. §§ 27 Abs. 2 SGB VIII oder 

können Eingliederungshilfe nach 

§ 35a SGB VIII in Anspruch nehmen (vgl. 

Münder 2006, 383).  

Gerade vor dem Hintergrund der teils sehr 

hitzigen und unsachlich geführten Debatte 

zum Kinderschutz sollte nicht übersehen 

werden, dass die überwiegende Mehrheit 

der Familien ohne familiengerichtliche In-

tervention zur Mitarbeit gewonnen werden 

kann. Insofern scheint es der Kinder- und 

Jugendhilfe in aller Regel zu gelingen, 

ihren Schutzauftrag mittels bedarfs-

gerechter Hilfen wahrzunehmen. Umge-

kehrt zeigt sich aber auch, dass immer 

mehr Hilfen zur Erziehung notwendig sind 

und gleichzeitig immer mehr Fälle im 

Grenzbereich der Kindeswohlgefährdung 

verortet sind und die Fachkräfte nach 
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fachlich adäquaten und gegebenenfalls 

eingriffsintensiveren Lösungen suchen 

(vgl. MIFKJF 2012b, 18). In einigen Fällen 

werden hier Eingriffe in die Elternverant-

wortung notwendig. Neben der Anrufung 

des Familiengerichts stehen den Jugend-

ämtern hierzu Inobhutnahmen nach 

§ 42 SGB VIII zur Verfügung. Diese Maß-

nahmen der Krisenintervention machen 

jedoch nur die "Spitze des Eisbergs" im 

Kinderschutz und in der Kinder- und Ju-

gendhilfe aus (vgl. Schrapper 2008). Da-

bei ist die Jugendamtsarbeit immer ge-

kennzeichnet vom fachlich verantwor-

tungsvollen Umgang mit der für professio-

nelles Handeln konstitutiven Ambivalenz 

von Hilfe und Kontrolle. Ein zu frühes Ein-

greifen in die Elternrechte oder unzu-

reichende Begründungen für ein Verletzen 

der Privatsphäre durch Kontrollbesuche 

oder insistierende Nachfragen lässt das 

Jugendamt schnell als verantwortungslose 

"Kinder-Klau-Bürokratie" erscheinen. Um-

gekehrt müssen sich die Jugendämter 

verantworten, wenn zu spät interveniert 

wird und ein Kind zu Schaden kommt. 

 

Abbildung 1 Handlungsebenen im Kinderschutz (eigene Darstellung) 

 

 

In keinem anderen Arbeitsfeld bilden sich 

Lebenslagen von Familien stärker ab als 

in der Kinder- und Jugendhilfe: Ob Eltern 

bzw. Personensorgeberechtigte in der 

Lage sind, ohne staatliche Hilfe und Un-

terstützung ihre Kinder zu erziehen und 

den Schutz der jungen Menschen ange-

messen sicherzustellen, hängt von einer 

Vielzahl von Faktoren ab: Familien in Ar-

mutslagen verfügen über deutlich weniger 
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materielle Ressourcen, um ihren Kindern 

Förderung, erlebnisreiche Umwelten und 

kulturelle Bildung zukommen zu lassen. 

Materielle Armut in der Kombination mit 

körperlichen oder psychischen Erkrankun-

gen führt schnell zu Überforderungen, 

wenn kaum monetäre Spielräume zur Ver-

fügung stehen, um Unterstützungs-

möglichkeiten selbst zu organisieren. 

Zudem steht ein wachsender Bedarf an 

staatlicher Unterstützung in engem Zu-

sammenhang mit der Veränderung von 

Familie. Familienformen und -

konstellationen pluralisieren sich in mo-

dernen Gesellschaften (vgl. Gerlach 

2010). Ein-Eltern-Familien verfügen über 

weniger materielle und oft auch soziale 

Ressourcen als Zwei-Eltern-Familien. Bei 

Trennungen und Scheidungen handelt es 

sich meist um kritische Lebensereignisse, 

die auch das Erziehungsgeschehen nach-

haltig beeinflussen und die bewältigt wer-

den müssen. Psychische Erkrankungen 

oder körperliche Beeinträchtigungen von 

Eltern und/oder Kindern, Bildungs-

benachteiligungen oder kritische Leben-

sereignisse können ebenso zu Überforde-

rungen, unangemessenen oder gar schä-

digenden Erziehungshandlungen führen. 

Allerdings besteht hier kein Kausalzu-

sammenhang: Weder Armut, das Merkmal 

alleinerziehend noch eine psychische Er-

krankung bedingen per se schwierige er-

zieherische Verhältnisse. Je nach Fall 

können protektive Faktoren negative Er-

eignisse und Umstände kompensieren und 

abwenden.  

Hieraus leitet sich die Bedeutung einer 

bedarfsgerecht ausgestatteten Regelstruk-

tur in der Kinder- und Jugendhilfe ab, die 

zunächst für alle Kinder gute Startchancen 

ins Leben sichern und die Folgen von Be-

nachteiligungen verhindern oder verrin-

gern soll. Insofern hängt der Bedarf an 

einzelfallbezogenen und eingriffsintensi-

ven Erziehungshilfen sowie Interventionen 

zur Sicherung des Wohlergehens von Kin-

dern und Jugendlichen auch davon ab, ob 

und wie die Regelstrukturen von der Kin-

dertagesstätte bis hin zur Schulsozialar-

beit und der Jugendarbeit in einer Kom-

mune ausgestattet sind. 

Kinderschutz und Hilfen zur Erzie-

hung - zwei Seiten einer Medaille 

Auch im Berichtsjahr 2013 liegt die Vermu-

tung nahe, dass die Auswirkungen der 

Kinderschutzdebatte – eine mit der media-

len Debatte einhergehende höhere Sensi-

bilität in der Öffentlichkeit und ein Anstei-

gen von Kinderschutzverdachtsmeldungen 

– als (weiteres) Erklärungsmoment für die 

– wenn auch inzwischen weniger stark – 

steigende Inanspruchnahme der Hilfen zur 

Erziehung herangezogen werden können. 

Ein Blick auf die Daten zeigt, dass die wei-

terhin ansteigende Inanspruchnahme von 

Hilfen zur Erziehung von einem Anstieg 

der Kinderschutzverdachtsmeldungen, 

Anzahl der Inobhutnahmen 

(§  42 SGB VIII), Anträge zum Entzug der 
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elterlichen Sorge nach § 1666 BGB beim 

Familiengericht und der von den Gerichten 

verfügten Entzüge der elterlichen Sorge 

begleitet wird (vgl. MIFKJF 2013b, 265f.).  

Im Kontext der Integrierten Berichterstat-

tung über die Hilfen zur Erziehung in 

Rheinland-Pfalz ist die beschriebene 

"Sogwirkung" bereits in den vergangenen 

Jahren deutlich geworden: Ein starker An-

stieg der Sorgerechtsentzüge und der In-

obhutnahmen ist analog zur Entwicklung 

der Hilfen zur Erziehung nach 

§§ 27ff. SGB VIII verlaufen (vgl. MIFKJF 

2012b, 19). Dies begründet die These, 

dass durch eine gesteigerte öffentliche 

Aufmerksamkeit auf mögliche Kinder-

schutzfälle einerseits vermehrt "Krisenin-

terventionen" gem. § 42 SGB VIII und 

§ 1666 BGB notwendig werden und ande-

rerseits auch der aufgedeckte Hilfebedarf 

ansteigt und in der Konsequenz die Inan-

spruchnahme der Hilfen zur Erziehung 

höher ist. Bezogen auf den gesamten Be-

reich der erzieherischen Hilfen bedeuten 

ansteigende Zahlen der Inobhutnahmen 

und Sorgerechtsentzüge sowie veränderte 

Reaktionsweisen im Jugendamt eine kon-

tinuierliche Fallzahlzunahme der Hilfen zur 

Erziehung (vgl. MIFKJF 2012b, 18; Baas 

et al. 2011). 

Wenn es darum geht, begründete Hypo-

thesen für die Genese von Hilfebedarf bei 

den Hilfen zur Erziehung aufzustellen, 

dann muss danach gefragt werden, wie 

sich das Meldeverhalten und -verfahren 

von Bürgerinnen und Bürgern sowie Insti-

tutionen darstellt und welche Konsequen-

zen sich daraus für die Nachfrage nach 

Hilfen zur Erziehung ergeben (vgl. Müller 

et al. 2012; Jagusch et al. 2012).  

Im Rahmen der Berichterstattung über die 

Hilfen zur Erziehung in Rheinland-Pfalz 

verdeutlichen die Ergebnisse, dass Kin-

derschutz – Meldungen nach 

§ 8a SGB VIII, Gefährdungseinschätzun-

gen sowie die damit verbundene Hilfege-

währung – in einem engen Zusammen-

hang zu erzieherischen Hilfen steht. Diese 

Zusammenhänge müssen bei der Suche 

nach Erklärungsmustern für interkommu-

nale Unterschiede bei der Inanspruch-

nahme von Hilfen zur Erziehung berück-

sichtigt werden. Einerseits zeigt sich, dass 

eine starke Ausprägung von Armut in einer 

Kommune zwar mit hoher Wahrscheinlich-

keit mit einer höheren Hilfebedarfsquote 

einhergeht, oftmals aber alleine nicht aus-

reicht um die Höhe der Inanspruchnahme 

von Hilfen zu erklären. So kann es aber 

auch sein, dass im Zuge der Kinder-

schutzdebatte in einem Landkreis mit ge-

ringer Armutsquote trotzdem durch Nach-

barn, Kindertagesstätten und Schulen sehr 

viele Kinder dem Jugendamt gemeldet 

werden und im Zuge der Risikoabschät-

zung in vielen Fällen Hilfebedarf festge-

stellt wird. 
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3.2 Die Dokumentation der § 8a 

Meldungen als Instrument der 

Qualitätsentwicklung im kom-

munalen Kinderschutz 

In der Folge der öffentlichen Kinder-

schutzdebatte sind auf verschiedenen 

Ebenen Bemühungen um eine Verbesse-

rung des Kinderschutzes in Deutschland in 

Gang gekommen. Zentral waren dabei 

auch Diskussionen rund um das Thema 

Qualitätsentwicklung und -sicherung im 

Kinderschutz, die verschiedene Ebenen 

und Bereiche des Kinderschutzes betref-

fen: Rechtlich wurden mit der Einführung 

des KICK (Kinder- und Jugendhilfeweiter-

entwicklungsgesetz 2005) und des 

§ 8a SGB VIII der Schutzauftrag der Kin-

der- und Jugendhilfe bzw. der Jugendäm-

ter präziser definiert und auch die Mitver-

antwortung der Träger von Einrichtungen 

und Diensten deutlicher herausgestellt. 

Hierdurch erfolgte ein erster Qualifizie-

rungsschub mit Blick auf die Herausforde-

rung, deutlicher als zuvor Standards für 

regelgeleitetes fachliches Handeln in Fäl-

len von Kindesmisshandlungen und  

-vernachlässigungen herauszustellen und 

ein tragfähiges Kindesschutzmanagement 

im Zusammenwirken mit anderen Trägern 

und Diensten aufzubauen. Durch Inkraft-

treten des Bundeskinderschutzgesetzes 

2012 wurde zudem klargestellt, was die 

verschiedenen Professionen, die jenseits 

der Kinder- und Jugendhilfe regelhaft in 

Kontakt mit Kindern und Jugendlichen 

stehen, zum Kinderschutz beitragen kön-

nen. Hintergrund war die Erkenntnis, dass 

ein wirksamer Kindesschutz nur in ge-

samtgesellschaftlicher Verantwortung und 

in einem abgestimmten Zusammenspiel 

aller Institutionen realisiert werden kann, 

die in Kontakt mit Kindern und Jugendli-

chen sind. Im Zuge der angestoßenen 

Debatte sind damit auch die Potentiale 

anderer sozialstaatlicher Leistungsberei-

che, z.B. des Gesundheitswesens oder 

des Bildungssystems, in den Blick gera-

ten. Durch eine qualifizierte Wahrnehmung 

von gewichtigen Anhaltspunkten für eine 

Kindeswohlgefährdung sowie über ein 

entsprechendes Informationsmanagement 

und vereinbarte Kooperationsstrukturen, 

d.h. eine verbesserte Früherkennung von 

Gefährdungslagen, sollen rechtzeitig „Frü-

he Hilfen“ oder Interventionen durch das 

Jugendamt eingeleitet werden können, die 

Eskalationen und die Zuspitzung von Kri-

sensituationen vermeiden sollen. Auch die 

Kompetenzen und Qualifizierungsbedarfe 

der Fachkräfte sind im Zuge der Qualitäts-

debatte in den Fokus gerückt, gelten sie 

doch als „die wichtigste Ressource im Kin-

deschutz“ (NZFH 2013, 22). Hier leiten 

sich auch Forderungen nach neuen, „at-

traktiven“ Fortbildungsangeboten ab, die 

auf die Vermittlung von Wissen und Stär-

kung der Selbstreflexionsfähigkeit setzen, 

über das bloße case management hinaus 

aber auch Fertigkeiten in Moderation und 

Kommunikation vermitteln, die nicht ohne 

weiteres vorauszusetzen sind, im „leben-

digen System“ Kinderschutz jedoch drin-

gend benötigt werden (vgl. Wolff et al. 

2013, 15). Auch wenn Kinderschutzarbeit 
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schon immer originäre Arbeit der Fachkräf-

te der Jugendämter war, so lässt sich 

dennoch feststellen, dass die Anforderun-

gen an das diesbezügliche fachliche Wis-

sen und Können deutlich anspruchsvoller 

geworden sind. Dazu gehört beispielswei-

se die Entwicklung von und der fachlich 

adäquate Umgang mit (neuen) Diagno-

seinstrumenten, multiprofessionelle Ko-

operationsarbeit im Einzelfall sowie die 

Arbeit in und mit regionalen und überregi-

onalen Netzwerken. 

Institutionell wurden diese Entwicklungen 

im Nachgang des ersten Kinderschutzgip-

fels 2007 durch die Gründung des Natio-

nalen Zentrums Frühe Hilfen (NZFH) in 

Trägerschaft der Bundeszentrale für ge-

sundheitliche Aufklärung (BZgA) und des 

Deutschen Jugendinstituts (DJI) begleitet. 

Das NZFH hat den Auftrag, den präven-

tiven Kinderschutz sowie den Auf- und 

Ausbau Früher Hilfen zu unterstützen so-

wie wissenschaftlich zu begleiten. Ein wei-

terer Schwerpunkt der Arbeit des NZFH 

stellt der Arbeitsbereich „Qualitätsentwick-

lung im Kinderschutz“ dar, in dem eines 

der ersten und wichtigen Forschungs- und 

Praxisentwicklungsprojekten zur Quali-

tätsentwicklung "Aus Fehlern lernen - 

Qualitätsmanagement im Kinderschutz“ 

angestoßen wurde (vgl. Wolff et al. 2013).  

Auch in anderen Zusammenhängen wur-

den seitens der Forschung unterschiedli-

che Aspekte von Qualitätsentwicklung 

untersucht, so z.B. der migrationssensible 

Umgang mit Kinderschutzfragen (vgl. 

Jagusch et al. 2012, Projekt "Migrations-

sensibler Kinderschutz"); Risikomuster in 

der Fallbearbeitung (vgl. MIFKJF 2012c, 

Projekt "Qualitätsentwicklung für den Kin-

derschutz in Jugendämtern in Rheinland-

Pfalz"), oder Rechtssicherheit im Hand-

lungsfeld, Organisationsstrukturen und 

professionelles Handeln im Kinderschutz 

(Projekt "Individuelle Ressourcen und pro-

fessionelle Unterstützung bei der Bewälti-

gung von Systemumbrüchen", vgl. NZFH 

2013; hier findet sich auch eine Übersicht 

zu weiteren Projekten).  

Neben Risiko- und Fehlerforschung wird 

auch über Standards und Indikatoren für 

Qualität diskutiert (vgl. Kindler 2013) sowie 

über Instrumente für die Fachpraxis, die 

den schwierigen Prozess der Gefähr-

dungseinschätzung erleichtern bzw. stan-

dardisieren können (vgl. für einen Über-

blick Universitätsklinikum Hamburg-

Eppendorf 2010).  

Kontrovers diskutiert wurde und wird in 

diesem Zusammenhang auch die Einfüh-

rung von Falldokumentationen. So ist die 

ausführliche Dokumentation der einge-

henden Meldungen nach § 8a SGB VIII 

seit der Einführung des Bundeskinder-

schutzgesetzes gesetzlich vorgeschrieben 

und erweitert die Kinder- und Jugendhil-

festatistik (vgl. Statistisches Bundesamt 

2014d; AKJ 2014a; 2014b). Die Resonanz 

auf die bundesweite Einführung der Do-

kumentationen ist ambivalent: So werden 

zusätzliche Dokumentationsaufgaben in 

der Praxis oftmals als zeitaufwendig und 
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ressourcenverschlingend empfunden und 

es wird der Vorwurf geäußert, dass auf-

grund der Bürokratie weniger Zeit bleibe, 

um mit den Familien zu arbeiten. Gleich-

zeitig haben die zuvor genannten Entwick-

lungen zu einer breiten Sensibilisierung 

gegenüber dem Thema der Kindeswohlge-

fährdung geführt, die sich insbesondere in 

einem geänderten Meldeverhalten äußern; 

der durchaus gewollte Effekt der gestei-

gerten öffentlichen Sensibilität für Not- und 

Problemlagen von jungen Menschen führt 

folglich zu einer deutlichen Zunahme der 

Arbeitsbelastung in den Jugendämtern. 

Die Sozialen Dienste sind in hohem Maße 

gefordert, im Prozess der Risikoabschät-

zung fachlich angemessen und gründlich, 

aber auch mit der nötigen Achtung der 

Privatsphäre vorzugehen. Kinderschutz-

verdachtsmeldungen sind nicht nur priori-

tär zu behandeln, sondern auch sehr res-

sourcenintensiv. Geht der Aufgabenzu-

wachs in den Jugendämtern nicht mit ei-

ner Verbesserung der Personalausstat-

tung einher, droht die Gefahr, dass andere 

Aufgaben in den Hintergrund rücken (Hil-

feplanung, Beratung) (vgl. Müller et al. 

2012). Jeder Meldung folgt ein umfängli-

cher Prüf- und ggfs. auch Hilfegewäh-

rungsprozess. Die Fachkräfte der Jugend-

ämter müssen jeden Hinweis ausführlich 

prüfen und sehen sich nicht nur bezogen 

auf den quantitativ zu bewältigenden Um-

fang sondern auch bezogen auf die „neue“ 

Qualität fachlichen Handelns vor Heraus-

forderungen. Jedoch wurden die Meldun-

gen nach § 8a SGB VIII bis 2010 weder 

bundes- noch landesweit systematisch 

erhoben. Insofern gab es keinerlei belast-

bares Datenmaterial, welches die einhellig 

aus den Jugendämtern berichteten im-

mens zunehmenden Gefährdungsmeldun-

gen statistisch belegen konnte. Dies hat 

sich 2010 geändert: Die Jugendämter in 

Rheinland-Pfalz haben die Meldungen 

gem. § 8a SGB VIII bereits 2010 und 2011 

im Rahmen des Projekts „Qualitätsent-

wicklung durch Berichtswesen“ freiwillig 

erhoben. Eine Aufbereitung der Daten 

wurde jährlich landesweit (vgl. MIFKJF 

2012a; 2012b; 2014) und jeweils kommu-

nal in Form von Profilen für alle sich betei-

ligenden Jugendämter vom Institut für So-

zialpädagogische Forschung Mainz seit 

2010 durchgeführt. Um die Kinderschutz-

arbeit fachlich adäquat weiterentwickeln 

zu können, ist eine systematische Kennt-

nis der fachlichen Praxis im Umgang mit 

Meldungen nach § 8a SGB VIII eine zent-

rale Voraussetzung. Dies betrifft zunächst 

das systematische Wissen um Meldepra-

xen und fachliche Handlungsabläufe, um 

Unsicherheiten und Schwachstellen früh-

zeitig identifizieren und entsprechend be-

arbeiten zu können. Darunter fallen bei-

spielsweise Informationen über die mel-

denden Personen und Institutionen, die im 

jeweiligen Fall zugrundeliegenden Prob-

lemlagen und Ressourcen, die jeweiligen 

fachlichen Reaktionen und damit verbun-

denen Zeitabläufe usw. Anhand dieser 

Informationen lassen sich in einem nächs-

ten Schritt die sich (quantitativ wie qualita-

tiv) ändernden Anforderungen an die 
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Fachkräfte in den ASDs herauskristallisie-

ren, welche wiederum Grundlage für wei-

tere Entwicklungs- und Planungsschritte 

im Bereich der Personalplanung und Qua-

lifikationsentwicklung sind.  

Die Daten der bisherigen Erhebungsjahre 

haben gezeigt, dass die Bearbeitung der 

Gefährdungsmeldungen nach 

§ 8a SGB VIII zwar eine zentrale Aufgabe 

des öffentlichen Jugendhilfeträgers im 

Kontext des Kinderschutzes darstellt, die 

Kinderschutzaufgaben des Jugendamtes 

über die Bearbeitung dieser Fälle jedoch 

weit hinausgehen: Die Forderung nach 

einem "Mehr" an Kinderschutz bzw. einem 

"besseren" Kinderschutz geht mit einem 

steigenden Bedarf an Frühen Hilfen und 

Hilfen zur Erziehung insgesamt einher, 

wenn Kinderschutz nicht auf seine Funkti-

on als Krisenintervention reduziert werden 

soll. Derzeit besteht in der (Fach-) Öffent-

lichkeit Konsens darüber, dass Maßnah-

men für einen wirksameren Kinderschutz 

ergriffen und auch finanziert werden müs-

sen. Der Ausbau Früher Hilfen für Familien 

mit Kleinkindern sowie der Einsatz frühzei-

tiger Hilfen stellen jedoch eine langfristige 

Entwicklungsperspektive dar und müssen 

als gesellschaftlich zu verantwortende 

Daueraufgabe verstanden werden. Ein 

solcher umfassender Kinderschutz ist nicht 

zum "Nulltarif" zu haben. Rahmen-

bedingungen insbesondere mit Blick auf 

ausreichende Personalressourcen in den 

Sozialen Diensten müssen hierzu gewähr-

leistet sein (vgl. Müller et al. 2012). 

Mit den im Folgenden dargestellten Daten 

liegen nun für das vierte Erhebungsjahr 

valide Daten zu Gefährdungsmeldungen 

nach § 8a SGB VIII in rheinland-

pfälzischen Jugendämtern vor. Mit Beginn 

des Jahres 2012 wurde auch bundesweit 

die amtliche Kinder- und Jugendhilfestatis-

tik angepasst, um mittels eines einheitli-

chen Dokumentationsverfahrens die quan-

titative Dimension des Kinderschutzes 

abzubilden. Nur vor dem Hintergrund em-

pirischer Erkenntnisse zum fachlichen 

Handeln im Grenzbereich der Kindes-

wohlgefährdung können Folgerungen für 

eine Weiterentwicklung im Kinderschutz 

gezogen werden. Die berichteten Daten 

schaffen eine Grundlage und sind Voraus-

setzung, um durch systematische Kennt-

nis der fachlichen Praxis im Umgang mit 

Gefährdungsmeldungen nach 

§ 8a SGB VIII Weiterentwicklungs- und 

Qualifizierungsbedarf auf Landesebene 

sowie für einzelne Kommunen aufzuzei-

gen.  

In diesem Sinne kann die Dokumentation 

der § 8a-Meldungen als ein Baustein zur 

Qualifizierung des kommunalen Kinder-

schutzes verstanden werden. Zentral ist 

hier der Dialog: Zur Interpretation der Be-

funde müssen die Daten vor Ort in den 

Jugendämtern besprochen, diskutiert und 

hinsichtlich der je spezifischen Ausgangs-

lage und Situation innerhalb der Stadt o-

der des Landkreises ausgewertet werden. 

Eine Bewertung im Sinne "guter" oder 

"schlechter" Arbeit in den Jugendämtern 
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soll und kann an dieser Stelle nicht vorge-

nommen werden. Die hier berichteten Da-

ten dienen der Schaffung einer systemati-

schen Wissensbasis als Grundlage für 

eine weitere vertiefende Analyse in der 

Fachpraxis und können Anstoß für eine 

fachliche Weiterentwicklung sein. 

3.3 Zentrale Befunde der Erhe-

bung im Vergleich der Jahre 

2012 und 2013 

Im Jahr 2013 bezogen sich die Gefähr-

dungsmeldungen in Rheinland-Pfalz auf 

4.871 Kinder und Jugendliche unter 18 

Jahren. Im Vergleich zum Vorjahr (4.898) 

ist die Anzahl der betroffenen Kinder damit 

leicht um 0,5% gesunken. Hinter diesen 

Zahlen stehen wie im Vorjahr etwa 3.400 

Meldungen (hier ist aufgrund der Umstel-

lung der Erhebungsweise seit 2012 nur 

eine Annäherung möglich, die genaue 

Zahl ist nicht zu ermitteln).  

Bezieht man die Anzahl der von einer 

Meldung betroffenen Kinder auf die Ge-

samtzahl der Kinder und Jugendlichen 

unter 18 Jahren, ergibt sich ein Eckwert 

von 8,64 betroffenen jungen Menschen 

pro 1.000 unter 18-Jährige (2012: 8,69, 

vgl. Abbildung 2). Die Spanne der Höhe 

der Meldungen reicht von 22,04 von einer 

Meldung betroffene Kinder und Jugendli-

che pro 1.000 Personen dieser Alters-

gruppe in einer Kommune bis zu 1,08. 

Dabei zeigen sich Unterschiede zwischen 

Städten und Landkreisen analog zu den 

Inanspruchnahmequoten von Hilfen zur 

Erziehung: Die kreisangehörigen Städte 

verzeichnen die höchsten Eckwerte mit 

durchschnittlich 13,07 (2012: 11,14) be-

troffenen Kindern. Die kreisfreien Städte 

liegen mit einem Eckwert von 11,48 (2012: 

9,96) knapp über und die Landkreise mit 

einem Eckwert von 7,27 (2012: 8,04) 

knapp unter dem Durchschnittswert in 

Rheinland-Pfalz. Hierdurch werden erste 

Rückschlüsse auf unterschiedliches Mel-

deverhalten in den Kommunen, jedoch 

nicht auf die tatsächliche Höhe der Ge-

fährdungslage der Kinder und Jugendli-

chen möglich. Wie schon in den Vorjahren 

ergibt sich der Befund, dass ca. 1% aller 

unter 18-Jährigen im Jahr 2013 zu einem 

Kinderschutzverdachtsfall wurde. Deutlich 

wird, dass es sich bei Kinderschutzmel-

dungen allein quantitativ um eine nicht zu 

vernachlässigende Größe im Arbeitsalltag 

der Jugendämter handelt, da jede Mel-

dung mindestens ein aufwändiges Ein-

schätzungsverfahren über die mögliche 

Gefährdungslage nach sich zieht. 

Ein Vergleich der aktuellen Daten mit den 

Befunden des Vorjahres offenbart eine 

hohe Übereinstimmung, es finden sich nur 

sehr geringe Diskrepanzen und Verände-

rungen. Diese Kongruenz deutet auf eine 

hohe Validität der Daten in den vier Erhe-

bungsjahren hin, auch wenn davon aus-

zugehen ist, dass zumindest im ersten 

Erhebungsjahr 2010 eine Untererfassung 

der Meldungen vorliegt. Die hohe Kon-

stanz der Daten zeigt auch, dass die Er-

gebnisse nicht "zufällig" zustande kom-
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men, sondern ein realistisches Bild der 

fachlichen Praxis der Jugendämter im 

Kinderschutz zeichnen. 

 

 

 

 

* In den Berichtsjahren 2010 und 2011 ist der Eingang der Gefährdungsmeldung ausschlaggebend. 

** In den Berichtsjahren 2012 und 2013 ist das Datum des Abschlusses der Gefährdungsmeldung 
ausschlaggebend. 

Abbildung 2 Von den Meldungen nach §8a SGB VIII betroffene Kinder und Jugendliche, Fälle mit 
akuter und latenter Kindeswohlgefährdung sowie Fälle mit eingeleiteten Hilfen zur Erziehung im Ver-
gleich der Jahre 2010, 2011, 2012 und 2013 (Angaben je 1.000 unter 18-Jähriger) 

 

Bezogen auf alle beim Jugendamt gemel-

deten Kinder und Jugendlichen konnte in 

59,4%, d.h. in über der Hälfte aller Fälle 

(2012: 60,3%) ausgeschlossen werden, 

dass eine Gefährdung des Kindeswohls 

vorliegt. In insgesamt 25,9% (2012: 

25,0%) der Fälle lag eine latente, in weite-

ren 14,7% (2012: ebenfalls 14,7%) eine 

(akute) Kindeswohlgefährdung vor. Der 

Befund aus den ersten Jahren der Erhe-

bung, dass "an der Hälfte aller Meldungen 

etwas dran" ist, wird damit wie schon Vor-

jahr auch in 2013 bestätigt. Pro 1.000 

Minderjährige sind 1,27 (2012: 1,27) Per-

sonen von einer Kindeswohlgefährdung 

bzw. 2,24 (2012: 2,04) Personen von einer 

latenten Kindeswohlgefährdung betroffen. 

In Fällen, in denen eine Kindeswohlge-

fährdung zum aktuellen Zeitpunkt ausge-

schlossen werden kann, besteht dennoch 

oftmals Handlungsbedarf. So wurde in 

2013 in etwa 38,5% der Fälle im Rahmen 
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der Gefährdungseinschätzung ein Hilfe-

/Unterstützungsbedarf festgestellt ohne 

dass eine Kindeswohlgefährdung vorliegt 

(2012: 41,9%). Bezogen auf die Alters-

gruppe der unter 18-Jährigen sind dies 

3,32 Fälle pro 1.000 Personen (2012: 3,6). 

Insgesamt wurde in 3.717 (2012: 3.779) 

Fällen im Anschluss an eine Gefähr-

dungsmeldung eine neue Hilfe eingeleitet 

bzw. es bestand zum Zeitpunkt der Mel-

dung bereits eine Hilfe. Insofern kann man 

nicht von einem "überzogenen Meldever-

halten" sprechen. 

Die zwei zentralen Melder sind wie bereits 

im Jahr 2012 Bekannte und Nachbarn mit 

17,5% (2012: 17,4% der Fälle) und Poli-

zei/Gericht/Staatsanwaltschaft mit 17,3% 

(2012: 16,7%). Die Schulen sind im Jahr 

2013 wieder an die dritte Stelle gerutscht 

(10,4%, 2012: 8,2%) und haben die ano-

nymen Meldungen (9,3%, 2012: 10,1%) 

wieder auf den vierten Platz verwiesen. 

Ein ähnliches Bild zeigt sich auch wenn 

die Melder nach Altersgruppen differen-

ziert werden: Die meldenden Personen 

und Einrichtungen spiegeln einerseits die 

vorhandenen Kooperationen in einer 

Kommune wider und sind andererseits 

Abbild der Lebenswelt der jungen Men-

schen. So tritt in 18,2% (2012: 19,2%) der 

Meldungen, die sich auf unter 1-Jährige 

beziehen, das Gesundheitswesen als 

Melder auf. Kooperationen mit dem Ge-

sundheitswesen sind daher insbesondere 

für die Altersgruppe der unter 1-Jährigen 

weiterhin bedeutungsvoll. Meldungen 

durch Kindertagesstätten spielen auch 

2013 vor allem für die 3- bis unter 6-

Jährigen eine große Rolle mit 10,4% 

(2012: 12,0%). Für die 6- bis unter 9-

Jährigen sind neben Bekannten/Nachbarn 

insbesondere die Schulen als Melder rele-

vant, mit einem höheren Anteil als im Vor-

jahr (16,2%, 2012: 11,7%). 

Die Daten zu den betroffenen Kindern in 

2012 und 2013 zeigen, dass Kinderschutz 

Kinder und Jugendliche aller Altersgrup-

pen und zu gleichen Teilen Mädchen und 

Jungen betrifft. Kinder und Jugendliche mit 

Migrationshintergrund sind entsprechend 

ihres Bevölkerungsanteils bei den Mel-

dungen repräsentiert (30,2% in 2013; 

28,9% in 2012). Vor allem sozial belastete 

Familien und Alleinerziehende sind im 

Kinderschutz weiterhin deutlich überreprä-

sentiert. In vielen Fällen sind die gemelde-

ten Familien dem Jugendamt zum Mel-

dungszeitpunkt bereits bekannt (2013: 

66,8%; 2012: 65,1%). Der Blick auf die 

Praxis in den Jugendämtern demonstriert 

sehr eindrücklich, dass in beiden Erhe-

bungsjahren der direkte Kontakt zur Fami-

lie als erste Reaktion auf die Meldung zum 

zentralen Verfahrensstandard in den Ju-

gendämtern gehört (2013: 87,7% und 

2012: 87,5 % aller Fälle). Methodisch 

strukturierte kollegiale Fallberatung findet 

in über der Hälfte aller Fälle (68,3% in 

2013 bzw. 64,0% in 2012) statt. 
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3.4 Zentrale Befunde der Erhe-

bung im Vergleich mit den 

bundesweiten Daten zu § 8a 

SGB VIII 2013 

Seit 2012 werden die Gefährdungsmel-

dungen nach §8a SGB VIII auch bundes-

weit erhoben, wodurch ein Vergleich der 

Daten aus Rheinland-Pfalz mit den Bun-

desdaten möglich wird. Im Folgenden Ab-

schnitt werden zentrale Erkenntnisse aus 

der Erhebung mit den bundesweiten Da-

ten in Relation gesetzt. 

Im Erhebungsjahr 2013 wurden in 16 

Bundesländern 115.687 Gefährdungsmel-

dungen erfasst. Dies entspricht in Relation 

zur minderjährigen Bevölkerung in 

Deutschland einer Quote von 8,87 Verfah-

ren pro 1.000 der unter 18-Jährigen. Bun-

desweit sind damit etwa 1 Prozent der 

Minderjährigen von einer Gefährdungs-

meldung betroffen (vgl. Statistisches Bun-

desamt 2014d). Rheinland-Pfalz liegt mit 

einem Eckwert von 8,64 genau im Bun-

desdurchschnitt. Differenziert nach den 

Bundesländern stellt sich das Aufkommen 

von Gefährdungsmeldungen wie folgt dar 

(vgl. Abbildung 3).

 

Abbildung 3 Eckwerte der Gefährdungseinschätzungen der Jugendämter im Bundeslandvergleich 

2013 (Angaben je 1.000 unter 18-Jähriger) 

Quelle: Statistisches Bundesamt 2014c; 2014d, eigene Berechnungen 

 

Es lassen sich erhebliche regionale Unter-

schiede zwischen den Bundesländern 

feststellen, so schwankt die Quote zwi-

schen den Flächenländern von 15,81 bis 

5,18. Die höchsten Werte weisen die 

Stadtstaaten mit 23,30 (Bremen) und 
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19,02 (Berlin) auf. Wie auch im inter-

kommunalen Vergleich lassen sich für 

diese unterschiedlichen Ausprägungen 

keine monokausalen Erklärungen heran-

ziehen. Vielmehr dürften Faktoren der So-

zialstruktur wie Bevölkerungsdichte, sozi-

oökonomischer Status der Familien, aber 

auch die Organisationsform der Sozialen 

Dienste und das Vorhandensein von loka-

len Netzwerken zum Kinderschutz Einfluss 

nehmen, aber auch andere Faktoren wie 

die mediale Aufbereitung und Skandalisie-

rung einzelner Misshandlungsfälle in der 

Region, die möglicherweise zu einer er-

höhten Aufmerksamkeit und Meldebereit-

schaft von Diensten und Personen führen. 

Ein Blick auf die häufigsten Meldewege 

macht deutlich, dass bundesweit insbe-

sondere die Polizei mit 22.530 Fällen 

(19,5%) an erster Stelle der meldenden 

Personen oder Institutionen steht. Den 

häufigsten Melder in Rheinland-Pfalz stel-

len hingegen Bekannte/Nachbarn mit 

17,5% (vgl. ausführlich Kapitel 4), gefolgt 

von der Polizei/Gerichten/ Staatsanwalt-

schaft. Häufiger im Vergleich zu Rhein-

land-Pfalz lösen bundesweit anonyme 

Meldungen (11,3%) sowie Meldungen 

durch das Gesundheitssystem eine Mel-

dung aus (7,5%). 

 

 

 

 

Abbildung 4 Institutionen oder Person/-en, die die (mögliche) Gefährdung bekannt gemacht 

hat/haben im Vergleich Rheinland-Pfalz und BRD (n= 4.868/115.687, Angaben in Prozent)  

Quelle: Statistisches Bundesamt 2014d. 
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Mit Blick auf die Gesamtbewertung der 

Gefährdungssituation zeigen sich bun-

desweit im Vergleich mit den Daten aus 

Rheinland-Pfalz zentrale Unterschiede: 

Liegt der Anteil der akuten Kindeswohlge-

fährdungen ähnlich hoch bei 14,7% in 

Rheinland-Pfalz bzw. 14,9% im Bund, so 

schätzen die Fachkräfte in Rheinland-

Pfalz deutlich häufiger eine latente Kin-

deswohlgefährdung ein (25,9% gegenüber 

18,5% im Bundesdurchschnitt). Ein Hilfe-

bedarf ohne Kindeswohlgefährdung wird 

ebenfalls häufiger festgestellt (38,5% in 

Rheinland-Pfalz gegenüber 32,7% im 

Bundesdurchschnitt). Schließlich ergeben 

bundesweit mit 33,9% ein Drittel der Ge-

fährdungseinschätzungen, dass weder ein 

Hilfebedarf noch ein Unterstützungsbedarf 

vorliegen. In Rheinland-Pfalz kommen 

hingegen nur in 20,9% der Fälle die Fach-

kräfte zu der dieser Einschätzung. Die 

Daten deuten darauf hin, dass bei den 

Gefährdungseinschätzungen in Rheinland-

Pfalz vergleichsweise häufig „etwas dran“ 

ist und gewissermaßen seltener „Fehlmel-

dungen“ stattfinden. So scheint sich der 

§8a SGB VIII im Rahmen der Gefähr-

dungseinschätzungen in Rheinland-Pfalz 

deutlich darin zu bewähren, Kinder und 

Jugendliche in eventuell unsicheren (laten-

ten) Gefährdungssituationen sowie Fami-

lien mit Hilfebedarf noch im Vorfeld sich 

möglicherweise zuspitzender Gefähr-

dungssituationen in den Blick zu nehmen.  

Fragt man nach der Art der Kindeswohlge-

fährdung, wird bundesweit am häufigsten, 

und zwar in 64,9% aller akuten und laten-

ten Gefährdungsfälle, Vernachlässigung 

genannt. Damit unterscheidet sich dieser 

Wert nur unwesentlich von dem rheinland-

pfälzischen Vergleichswert von 63,1%. 

Seltener werden – sowohl bundes- als 

auch rheinland-pfalzweit – Anzeichen für 

psychische (25,8% bzw. 27,9%) oder kör-

perliche Misshandlung (23,2% bzw. 

23,0%) offenbar. Anzeichen für sexuelle 

Gewalt konnten nur in 4,8% bundesweit 

bzw. 4,2% landesweit durch die Fachkräf-

te festgestellt werden. 

In Abbildung 5 sind die im Anschluss an 

die Gefährdungseinschätzung eingerichte-

ten Hilfen im Vergleich dargestellt. Deut-

lich wird, dass in Rheinland-Pfalz sowie 

bundesweit rund ein Drittel aller Hilfen 

bereits zum Meldungszeitpunkt bestehen-

de Hilfen sind, die weitergeführt oder in-

tensiviert werden bzw. weitere Hilfen um-

fassen, die nicht gesondert aufgelistet 

sind. 

Vorläufige Schutzmaßnahmen wurden 

jeweils in 8,2% der Fälle mit Hilfebedarf 

notwendig; dies landes- als auch bundes-

weit. Während bundesweit tendenziell 

häufiger eine Unterstützungsmaßnahme 

nach Maßgabe der §§ 16 bis 18 SGB VIII 

stattfand (25,1% im Vergleich zu 19,4%), 

waren es in Rheinland-Pfalz häufiger am-

bulante oder teilstationäre Hilfen zur Er-

ziehung nach §§ 27, 29-32, 35 SGB VIII 

(24,5% im Vergleich zu 19,0%), die im 

Nachgang zur Gefährdungsmeldung ein-

gerichtet wurden. 
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Die Erziehungsberatung nach 

§ 28 SGB VIII spielt in Rheinland-Pfalz 

eine etwas größere Rolle als bundesweit. 

Familienersetzende Hilfen waren hier je-

doch seltener notwendig: Während es 

bundesweit rund 7% waren, waren es lan-

desweit rund 5,5% der Fälle.

 

 

Abbildung 5 Neu eingerichtete Hilfen als Ergebnis der Gefährdungseinschätzung (n= 4.188/ 79.981, 

Angaben in Prozent) 
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4. Befunde der Untersu-

chung 

Im Jahr 2013 wurden Meldungen zu ins-

gesamt 4.871 Kindern und Jugendlichen 

dokumentiert. Da mehrere Kinder von der 

gleichen Meldung betroffen sein können, 

beläuft sich die Anzahl der Meldungen auf 

rund 3.300. Im Vergleich zum Vorjahr zeigt 

sich somit erneut ein leichter Rückgang 

der Meldungen.  

Umgerechnet auf die Bevölkerung der 

unter 18-Jährigen ergibt sich ein Eckwert 

von 8,64 (im Jahr 2012 lag dieser Eckwert 

bei 8,69): Das bedeutet, dass in Rhein-

land-Pfalz im Jahr 2013 rund neun von 

1.000 Kindern und Jugendlichen dieser 

Altersgruppe von einer Kinderschutzver-

dachtsmeldung betroffen sind. In den 

kreisangehörigen Städten lag dieser Eck-

wert mit 13,07 (2012: 11,14) etwas höher 

als in den kreisfreien Städten mit 11,48 

(2012: 9,96). In den Landkreisen war der 

Eckwert mit 7,27 (2012: 8,04) vergleichs-

weise niedrig. 

4.1 Meldungskontext 

Im folgenden Abschnitt wird die Verteilung 

der Meldungen von Kindeswohlgefähr-

dungen gemäß § 8a SGB VIII auf die un-

terschiedlichen Personen und Institutionen 

für das Jahr 2013 dargestellt. Darüber 

hinaus wird abgebildet, ob die Familie, die 

von einer Kindeswohlgefährdungsmeldung 

betroffen ist, dem ASD/ Sozialen Dienst 

des Jugendamtes bereits bekannt war und 

ob die Familie zum Zeitpunkt der Gefähr-

dungseinschätzung bereits Leistungen der 

Kinder- und Jugendhilfe in Anspruch ge-

nommen hat. 

Melder nach § 8a SGB VIII in Rhein-

land-Pfalz 2013 

Eine große Bedeutung hinsichtlich der 

Einschätzung einer Kindeswohlgefährdung 

kommt den Meldern zu. Sie definieren 

durch ihre Kontaktaufnahme mit dem Ju-

gendamt den Zugang zur Familie und so-

mit auch den Prozess der Zusammenar-

beit wesentlich mit. Der Zugang zur Fami-

lie und der darauffolgende Prozess im 

Zuge der Gefährdungseinschätzung und 

der Bedarfsabklärung bieten je nach Art 

des Zugangs verschiedene Chancen (z.B. 

wenn die Meldung über eine Regelinstitu-

tion wie Schule oder Kita erfolgt), aber 

auch Risiken (wenn die Meldung in Folge 

einer Eskalation mit Beteiligung der Polizei 

zustande kommt). Dabei bilden die mel-

denden Gruppen und Institutionen oftmals 

bestehende Netzwerke im Bereich Kinder-

schutz/ Frühe Hilfen bzw. getroffene Ko-

operationsvereinbarungen zur Umsetzung 

des § 8a SGB VIII vor Ort ab. Die Zusam-

mensetzung der Melder kann für das ein-

zelne Jugendamt somit einen Anlass bie-

ten, zu überprüfen, ob und in welcher 

Weise Kooperationen mit den häufigsten 

Meldegruppen bereits entwickelt sind, 

bzw. steuernd einzuwirken, wenn einzelne 

Kooperationsstrukturen erst aufgebaut und 

Verfahren geklärt werden müssen. 
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Im Jahr 2013 erfolgten die meisten Mel-

dungen in Rheinland-Pfalz über Bekannte 

oder Nachbarn (17,5%). Das zeigt, dass in 

jedem sechsten Fall soziale Kontrolle und 

Aufmerksamkeit des "sozialen Nahraums" 

Anlass für eine Meldung sind. Diese hohe 

Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit lässt 

sich unter anderem auf die anhaltende 

medial geführte Debatte zum Thema Kin-

derschutz zurückführen.  

Mit einer Beteiligung an ebenfalls über 

17% aller Meldungen sind Polizei, Gericht 

sowie Staatsanwaltschaft im Jahr 2013 

nahezu ebenso bedeutende Melder wie 

Bekannte und Nachbarn. Dabei kommt der 

Polizei nicht nur im Rahmen der Eskalati-

on von Krisensituationen, sondern auch 

mit Blick auf abgängige Jugendliche oder 

Schulverweigerer und bei Meldungen au-

ßerhalb der Geschäftszeiten des Jugend-

amtes eine zentrale Rolle zu. Bei der Ko-

operation mit der Polizei sind insbesonde-

re die unterschiedlichen Paradigmen der 

Systeme Polizei (Strafverfolgungszwang, 

Opportunitätsprinzip) und Kinder- und Ju-

gendhilfe (Vertrauensschutz und Freiwil-

ligkeit als Arbeitsgrundlage) zu beachten. 

Hier gilt es, im Rahmen einer Annäherung 

zu einem gegenseitigen Verständnis der 

Systeme, der Handlungsroutinen und der 

unterschiedlichen Aufgaben zu gelangen. 

Im Mittelpunkt der Klärung stehen Fragen 

des Datenschutzes und der Informations-

weitergabe sowie Absprachen darüber, 

wie das Handeln von Polizei und Kinder- 

und Jugendhilfe vor Ort aufeinander abge-

stimmt werden kann (vgl. Meysen 2008, 

44; DIJuF 2007).  

Ebenfalls von großer Bedeutung für die 

Meldungen und somit auch ein wichtiger 

potentieller Partner im Kinderschutz ist die 

Institution Schule, von der 2013 etwa jede 

zehnte Meldung stammt (10,4%). Wie 

auch bei der Polizei handelt es sich beim 

Bildungssystem und der Institution Schule 

um Systeme, die primär unterschiedliche 

Funktionen erfüllen und andere Ziele ver-

folgen als die Jugendhilfe. Dennoch bietet 

sich für diese beiden Systeme eine Zu-

sammenarbeit an, wie sich organisatorisch 

bereits in Form der Schulsozialarbeit und 

weiteren gemeinsamen Arbeitsansätzen 

gezeigt hat. Auch in der Kooperation mit 

der Schule besteht die Notwendigkeit, 

Schnittstellen gut zu klären. Um überfrühte 

Meldungen ebenso zu vermeiden wie ein 

zu spätes Handeln der Partner, muss ins-

besondere das Verfahren ab dem Auf-

kommen eines Gefährdungsverdachtes 

sinnvoll vereinbart werden. Einige Bundes-

länder regeln den Umgang mit gewichti-

gen Anhaltspunkten für eine Kindeswohl-

gefährdung in ihren Schulgesetzen (z.B. 

Brandenburg, Bayern, Nordrhein-

Westfalen). Insgesamt kann bundesweit 

jedoch weiterhin von einer vorsichtigen 

Zurückhaltung in der Schulgesetzgebung 

gesprochen werden, wenn es um die 

Thematisierung von Kindeswohlgefähr-

dungen und damit zusammenhängende 

Wahrnehmungen geht. Dieser Umstand 

wird sehr kritisch betrachtet: So hat die 
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Schule einen eigenständigen Erziehungs-

auftrag (Art. 7 Abs. 1 GG). Darüber hinaus 

lässt auch die Tatsache, dass Kinder und 

Jugendliche im Schulalter einen großen 

Teil ihrer Zeit in der Schule verbringen, die 

Zurückhaltung als diskussionswürdig er-

scheinen (vgl. Meysen 2008). Diese zö-

gerliche Haltung wird damit erklärt, dass 

der Bildungsauftrag traditionell auf die 

Aufgabe der Wissensvermittlung reduziert 

wird (vgl. Meysen 2008, 43).  

Eine Orientierung am Modell des 

§ 8a SGB VIII für den Umgang mit An-

haltspunkten für eine Kindeswohlgefähr-

dung scheint auch für die Schule sinnvoll 

und erstrebenswert. Hierzu müssten Schu-

len bereit sein, sich mit Eltern und Kindern 

auch in krisenhaften oder konflikt-

trächtigen Erziehungsfragen auseinander-

zusetzen und die vorhandenen Zugangs-

möglichkeiten zu nutzen. Bei den sich an-

schließenden anspruchsvollen Einschät-

zungs- und Beratungsaufgaben dürfen 

Lehrer jedoch nicht alleine gelassen wer-

den; hier gilt es, fachliche Qualifizierung 

und Unterstützung bereitzustellen. Sofern 

Landesgesetzgeber und Schulbehörden 

den Kinderschutz nicht einzelnen beson-

ders engagierten Schulen bzw. Lehrern 

überlassen wollen, besteht hier Hand-

lungsbedarf (vgl. Meysen 2008, 44). 

Insgesamt macht das soziale Umfeld, d.h. 

die Personensorgeberechtigten, Nach-

barn, Bekannte, Verwandte bzw. der junge 

Mensch selbst, mehr als ein Drittel aller 

Meldungen aus (35,2%). Die übrigen Mel-

dungen stammen aus professionalisierten 

Einrichtungen, die mit den Kindern und 

Jugendlichen bzw. deren Eltern auf unter-

schiedliche Weise in Verbindung stehen. 

Meldungen von Kindertageseinrichtungen 

und Kindertagespflegepersonen machen 

insgesamt lediglich 4,2% aller Meldungen 

aus. Die Tatsache, dass gerade in Kinder-

tagesstätten ein sehr enger Kontakt zu 

den (Klein-)kindern und zudem ein tägli-

cher Kontakt zu den (bringenden und ab-

holenden) Eltern besteht, wirft die Frage 

auf, weshalb nicht tendenziell mehr Mel-

dungen von den Kitas eingehen. Eine 

mögliche Erklärung wären Unsicherheiten 

in Bezug auf das Verfahren bzw. Ängste, 

die Eltern mit beobachteten Gefähr-

dungsmomenten zu konfrontieren. Durch 

die gemeinsame Klärung des Verfahrens 

und die Erarbeitung von geeigneten 

Schritten im Vorfeld einer Meldung könn-

ten solche Zweifel und Unsicherheiten 

gemindert werden.  

Auf das Gesundheitswesen (Ärzte, Klini-

ken, Gesundheitsamt und Hebammen) 

entfallen insgesamt 5,5% aller Meldungen. 

Altersspezifisch spielt es insbesondere für 

die unter 1-Jährigen jedoch eine deutlich 

größere Rolle. 
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Abbildung 6 Institution oder Person/-en, die die (mögliche) Gefährdung des Kindeswohls bekannt 
gemacht hat/haben (n= 4.868, Angaben in Prozent) 

 

Bekanntheit der Familie im Jugend-

amt 

Zwei Drittel der Familien (66,8%), zu de-

nen eine Meldung gemacht wurde, wurden 

bereits in der Vergangenheit durch den 

ASD/Sozialen Dienst des Jugendamtes 

beraten und waren dementsprechend dem 

Jugendamt bekannt (im Vorjahr lag dieser 

Anteil bei 64,4%) (vgl. Abbildung 7). Das 

scheint zunächst die medialen Skandali-

sierungen im Stil von "Das Jugendamt 

weiß Bescheid und dennoch kommt es zu 

Gefährdungen der Kinder" zu bestätigen. 

Andererseits kann die hohe Bekanntheit 

der Familien mitunter damit erklärt werden, 

dass das Jugendamt heute normaler Be-

standteil der sozialen Infrastruktur ist und 

sich längst nicht mehr nur mit "Randgrup-

penfamilien" befasst. Die öffentliche Kin-

der- und Jugendhilfe stellt Familien heute 

ein breites Spektrum an ganz unterschied-

lichen Beratungs-, Unterstützungs- und 

Hilfsleistungen sowie Regelstrukturange-

boten im Rahmen von Kindertagesbetreu-

ungen oder der Jugendarbeit bereit. Über 

diese häufig niedrigschwelligen und vielfäl-

tigen Zugangswege kommt das Jugend-

amt mit einem Großteil der Familien in der 

Kommune in Kontakt. Insofern darf der 

Befund nicht überinterpretiert werden. So 

kann es im Kontext des Kinderschutzes 

vorkommen, dass in Familien, die dem 

Jugendamt bereits bekannt sind, ohne 

dass zuvor der Verdacht einer Kindes-
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wohlgefährdung im Raum stand, Dynami-

ken und Situationen auftreten (und gege-

benenfalls eskalieren), die zu einer Mel-

dung nach § 8a SGB VIII führen.  

Andere Familien sind im Rahmen von (frü-

her oder aktuell) installierten Hilfen zur 

Erziehung bekannt. Zum Teil betreuen die 

Fachkräfte der Jugendämter auch Fami-

lien, die bereits zuvor im Kontext des Kin-

derschutzes in Kontakt mit dem Jugend-

amt gekommen waren, und bei denen 

durch die Einleitung geeigneter Hilfen die 

Gefahr für das Wohl des Kindes (zu-

nächst) abgewendet werden konnte. Die 

Beispiele zeigen, dass eine Vielzahl von 

Konstellationen denkbar ist. Je nachdem, 

in welcher Weise die Familie in der Ver-

gangenheit bereits mit dem Jugendamt in 

Kontakt gekommen ist, unterscheiden sich 

also auch Vorinformationen und Voraus-

setzungen der Zusammenarbeit in Folge 

einer Meldung nach § 8a SGB VIII.  

Gleichzeitig darf die Bedeutung des Be-

fundes nicht unterschätzt werden. Offen-

sichtlich kommen Kinderschutzverdachts-

meldungen nicht aus dem "Nichts", son-

dern betreffen Familien, die das Jugend-

amt aus unterschiedlichen Zusammen-

hängen bereits kennt. Dieser Befund bietet 

zentrale Ansatzpunkte für die Weiterent-

wicklung gezielter Präventionsansätze im 

Jugendamt (vgl. Müller et al. 2012). Wo-

möglich lässt sich der Befund jedoch auch 

als kritischer Hinweis auf eine Hilfegewäh-

rungspraxis lesen, die auf nur kurze Hilfel-

aufzeiten setzt, weil die Jugendämter vor 

dem Hintergrund steigender Fallzahlen 

und steigender Kosten stark unter Druck 

stehen. Deutlich wird in jedem Fall, dass 

die Fachkräfte im ASD Rahmen-

bedingungen und fachliches Know-how 

brauchen, um Familien in prekären und 

risikobehafteten Lebenssituationen gut 

begleiten und unterstützen zu können.  

Bei den Meldungen zu Familien, die dem 

Jugendamt bereits bekannt waren, erhär-

tete sich der Verdacht auf eine (akute oder 

latente) Kindeswohlgefährdung ver-

gleichsweise häufiger als bei unbekannten 

Familien. 
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Abbildung 7 „Wurde die Familie in der Vergangenheit bereits durch den ASD/ Sozialen Dienst des 

Jugendamtes beraten?“ (n=4.837, Angaben in Prozent) 

 

Hilfebezug der Familie zum Zeit-

punkt der Gefährdungseinschät-

zung 

Die Auswertung der Inanspruchnahme von 

Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe 

zum Zeitpunkt der Gefährdungseinschät-

zung für das Jahr 2013 zeigt, dass mit 

rund 50% jede zweite Familie bereits Leis-

tungen der Kinder- und Jugendhilfe (Leis-

tungen und Unterstützungen nach §§ 16-

18, 19, 27-35, 35a, 42 SGB VIII) erhielt, so 

dass in jedem Fall ein Kontakt zum Ju-

gendamt und dem vom Jugendamt gege-

benenfalls beauftragten freien Träger der 

Hilfen zur Erziehung vorhanden war, als 

der Verdacht auf eine Kindeswohlgefähr-

dung virulent wurde.  

Bei den bereits genutzten Leistungen 

handelt es sich in erster Linie um eher 

niedrigschwellige Angebote und ambulan-

te Hilfeformen, welche die Familien zum 

Zeitpunkt der Gefährdungseinschätzung 

erhielten. Formlose Beratungen 

(§ 16 SGB VIII) wurden somit von über 

einem Fünftel der Familien in Anspruch 

genommen (22,3%). Fast genauso häufig 

(20,5%) war zum Zeitpunkt der Gefähr-

dungseinschätzung eine Sozialpädagogi-

sche Familienhilfe (§ 31 SGB VIII) instal-

liert. Eine Trennungs- und Scheidungsbe-

ratung (§§ 17, 18 SGB VII) erfolgte in 

6,1% der Fälle.  

Aus dem Gesamtbild kann geschlossen 

werden, dass auch Meldungen aus lau-

fenden Hilfen heraus eine wichtige Rolle 

spielen und daher insbesondere in der 
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Kooperation zwischen dem öffentlichen 

und freien Träger der Kinder- und Jugend-

hilfe Rollenklarheit herrschen sollte, um 

das Verfahren für alle Beteiligten transpa-

rent zu gestalten und in enger Abstim-

mung zu gemeinsamen Einschätzungen 

der Situation gelangen zu können. Die 

Zusammenarbeit kann in Einzelfällen be-

lastet werden, wenn die Bewertungen des 

öffentlichen und freien Trägers divergieren 

hinsichtlich der Frage, ob der Schutz des 

Kindes oder die Unterstützung der Familie 

im Vordergrund stehen sollen (vgl. 

Schrapper 2008, 72). In solchen Fällen, in 

denen die Wahrnehmungsperspektiven - 

und somit auch häufig die einzuleitenden 

Schritte - voneinander abweichen, sollten 

Verfahren installiert sein, die eine befriedi-

gende Klärung im Sinne des Kindes, aber 

nach Möglichkeit auch der Familie, ge-

währleisten können.

 

 

 

Abbildung 8 Inanspruchnahme von Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe zum Zeitpunkt der Ge-
fährdungseinschätzung (n=4.639, Angaben in Prozent, Mehrfachnennungen möglich) 
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Die Ergebnisse im Überblick 

 Der größte Anteil der Meldungen 

über eine mögliche Kindeswohlge-

fährdung kam im Jahr 2013 von 

Bekannten/Nachbarn, der Poli-

zei/Gericht/Staatsanwaltschaft und 

von Schulen. Ebenfalls häufig als 

Melder vertreten waren anonyme 

Melder, Eltern/ ein Elternteil/ Per-

sonensorgeberechtigte/-r sowie 

Verwandte.  

 Dabei zeigt sich insgesamt, dass 

sich Meldungen von Bekann-

ten/Nachbarn, Verwandten sowie 

von anonymen Meldern ver-

gleichsweise häufig als gegen-

standslos herausstellen.  

 Aus den Meldungen von Einrich-

tungen/Diensten der Jugendhilfe, 

den Sozialen Diensten/Jugendamt, 

den Gesundheitsdiensten, der 

Schule und der Selbstmelder ergibt 

sich hingegen häufiger einen 

Handlungsbedarf aufgrund einer 

akuten oder latenten Gefährdung 

des Kindes/Jugendlichen.  

 Bei einer nach Altersgruppen diffe-

renzierten Betrachtung spiegeln die 

Hauptmeldergruppen das Lebens-

umfeld der jeweiligen Altersgruppe 

wider.  

 Außerdem zeigt sich, dass Kinder 

und Jugendliche mit Migrationshin-

tergrund überproportional häufig 

von der Polizei und der Schule 

gemeldet werden. Meldungen von 

Bekannten/Nachbarn und von ano-

nymen Meldern erfolgen bei Kinder 

und Jugendlichen mit Migrations-

hintergrund dagegen seltener.  

 66,8% der Familien, die Gegen-

stand einer Kinderschutzver-

dachtsmeldung waren, wurden in 

der Vergangenheit bereits durch 

den ASD/Sozialen Dienst des Ju-

gendamtes beraten und waren 

dementsprechend dem Jugendamt 

bekannt. In diesen Familien, die 

dem Jugendamt bereits bekannt 

waren, erhärtete sich der Verdacht 

auf eine (akute oder latente) Kin-

deswohlgefährdung dabei ver-

gleichsweise häufiger als bei unbe-

kannten Familien.  

 Etwa die Hälfte der von einer Mel-

dung betroffenen Familien erhielt 

zum Zeitpunkt der Meldung bereits 

Leistungen der Kinder- und Ju-

gendhilfe. In erster Linie handelte 

es sich hierbei eher um nied-

rigschwellige Angebote und ambu-

lante Hilfeformen. Bei den Fami-

lien, die zum Zeitpunkt der Gefähr-

dungseinschätzung bereits eine 

Leistung der Kinder- und Jugend-

hilfe erhielten, bestätigte sich der 

Verdacht einer (akuten oder laten-

ten) Kindeswohlgefährdung deut-

lich häufiger als bei Familien, die 

keine Leistung in Anspruch ge-

nommen haben.  
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4.2 Gefährdungseinschätzung 

Fachliche Schritte zur Ersteinschät-

zung der Situation 

Das standardisierte Vorgehen der Ju-

gendämter im Anschluss an den Eingang 

einer Meldung gemäß § 8a SGB VIII lässt 

sich mit den erhobenen Daten gut abbil-

den.  

Zur Ersteinschätzung der Situation erfolgte 

bei über Drittel der Meldungen (68,3%) 

und damit am häufigsten eine kollegiale 

Beratung zur Abschätzung des Gefähr-

dungsrisikos. Etwas seltener (63,7%) fand 

eine Besprechung im Zusammenwirken 

mehrerer Fachkräfte (4-Augen-Prinzip) 

statt. In Paragraph 8a SGB VIII ist festge-

legt, dass die Fachkräfte gleichermaßen 

berechtigt als auch verpflichtet sind, die 

Wahrnehmungen und Informationen im 

Zusammenhang mit einer Kindeswohlver-

dachtsmeldung und dem Bekanntwerden 

"gewichtiger Anhaltspunkte" mit anderen 

Fachkräften zu reflektieren und zu bewer-

ten (vgl. Meysen 2008, 25). 

Ebenfalls in über der Hälfte der Meldun-

gen erfolgte eine Kontaktaufnahme mit 

anderen Beteiligten (52,1%). Hausbesu-

che wurden in rund 39,9% der Fälle unan-

gekündigt, in 31,3% der Fälle angekündigt 

durchgeführt. Weitere häufige Schritte sind 

eine Einladung der Familie zum Gespräch 

ins Jugendamt (26,5%), die Einleitung von 

Hilfen im Rahmen des SGB VIII (17,6%), 

sowie ein Gespräch mit dem Kind/ der 

Familie außerhalb des Jugendamtes, wel-

ches in 17,4% der Meldungen erfolgte. 

Die fachlichen Schritte des Hausbesu-

ches, der Gespräche im oder außerhalb 

des Jugendamts, der Inobhutnahme und 

Kontrollauflagen/ Kontrollbesuche durch 

den ASD implizieren alle einen persönli-

chen Kontakt mit dem Kind und gegebe-

nenfalls der Familie. Zusammengefasst 

erfolgte als erster fachlicher Schritt bei 

87,7% der Meldungen ein solcher direkter 

Kontakt, unabhängig davon, ob sich später 

der Verdacht erhärtete oder nicht. Dieser 

Befund zeugt von dem hohen zeitlichen 

und personellen Aufwand, den die 

§ 8a SGB VIII-Meldungen für die Fachkräf-

te des Jugendamtes bedeuten und kann 

als Indikator für die Arbeitsbelastung im 

Rahmen des (akuten) Kinderschutzes ge-

sehen werden. 

Die Auswertung der Reaktionszeit, also 

des Zeitraums zwischen dem Eingang der 

Meldung und dem Erstkontakt mit dem 

Kind, zeugt ebenfalls von dieser erhebli-

chen zeitlichen Belastung: In über einem 

Drittel aller Meldungen (35,1%) findet be-

reits am Tag des Eingangs der Meldung 

ein persönlicher Kontakt zwischen einer 

Fachkraft des Jugendamts und dem von 

der Meldung betroffenen Kind statt. In 

über zwei Drittel der Fälle (68,0%) findet 

ein solcher Kontakt noch innerhalb der 

ersten Woche statt. Bei sich später bestä-

tigenden Gefährdungen (akut/latent) wur-

de dabei vergleichsweise schneller rea-

giert: So fand bei akuten Kindeswohl-
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gefährdungen in rund 86% der Fälle ein 

Kontakt innerhalb der ersten Woche statt, 

bei latenten hingegen nur in rund 74 % der 

Fälle. 

 

Abbildung 9 „Welche fachlichen Schritte erfolgten im Zeitraum bis zum Abschluss der Gefährdungs-

einschätzung?“(n=4.836, Angaben in Prozent, Mehrfachnennungen möglich) 

 

Mitwirkungsbereitschaft der Eltern 

bei der Abschätzung des Gefähr-

dungsrisikos 

Der § 8a SGB VIII sieht explizit die Einbe-

ziehung der Eltern sowie des Kindes oder 

Jugendlichen im Zuge der Risikoabschät-

zung durch die Fachkräfte der Kinder- und 

Jugendhilfe vor. Eine Ausnahme besteht 

dann, wenn durch ein Einbeziehen der 

Eltern oder Sorgeberechtigten der wirk-

same Schutz des Kindes oder Jugendli-

chen in Frage gestellt ist (vgl. 

§ 8a SGB  VIII Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 Satz 

2) (vgl. Meysen 2008, 25). Die Mitwir-

kungsbereitschaft der Familien im Zuge 

der Risikoeinschätzung konnte durch die 

Fachkräfte auf einer Skala von 1 bis 5 be-

wertet werden. Dabei zeigt sich, dass die 

Mitwirkungsbereitschaft der Eltern in 

66,7% der Meldungen als „vorhanden“ 

oder „in vollem Umfang vorhanden“ einge-

schätzt wird.  

In fast einem Viertel aller Fälle (23%) 

scheint die Mitwirkungsbereitschaft der 

Eltern allerdings nur teilweise vorhanden 

zu sein. In annähernd jedem zehnten Fall 

ist die Mitwirkungsbereitschaft sogar kaum 

(6,1%) oder gar nicht (4,1%) gegeben. Die 

Fachkräfte stehen somit vor der Heraus-

forderung, diese Familien zur Mitwirkung 
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zu motivieren. Erst die Herstellung von 

Problemkongruenz und -einsicht sowie die 

Bereitschaft zur Kooperation können lang-

fristig einen erfolgreichen Hilfeverlauf er-

möglichen. 

Bei genauerer Betrachtung fällt auf, dass 

die Mitwirkungsbereitschaft bei Familien, 

in denen keine Kindeswohlgefährdung 

festgestellt wurde, insgesamt höher ausfiel 

als bei jenen Familien, bei denen sich der 

Verdacht auf Gefährdungen bestätigte. So 

zeigt sich in den Fällen, in welchen keine 

Kindeswohlgefährdung und kein Hilfe-

/Unterstützungsbedarf festgestellt wurde, 

dass die Eltern in rund 82% der Fälle zu 

einer Mitwirkung bereit waren; im Ver-

gleich dazu waren es in den Fällen, in de-

nen eine akute Kindeswohlgefährdung 

festgestellt wurde, nur rund 40%.

 

 

Abbildung 10 „Bitte schätzen Sie die Mitwirkungsbereitschaft der Eltern bei der Abschätzung des 

Gefährdungsrisikos ein“ (n=4.739, Angaben in Prozent) 

 

Gesamtbewertung der Gefähr-

dungssituation - Feststellung einer 

Kindeswohlgefährdung 

Bevor es zur Feststellung der Kindeswohl-

gefährdung kommt, erfolgt der anspruchs-

volle Prozess der Gefährdungseinschät-

zung. Diesen Prozess gestalten die Fach-

kräfte im Zusammenwirken mehrerer 

Fachkräfte sowie den Eltern und dem be-

troffenen Kind oder Jugendlichen (vgl. 

§ 8a Abs. 1 und 2 SGB VIII). Die Ein-

schätzung der Gefährdung für das Wohl 

des Kindes oder Jugendlichen umfasst 

eine erste Gefährdungseinschätzung, eine 

Sicherheitseinschätzung, das Einschätzen 

von Entwicklungsdefiziten, Verhaltensauf-
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fälligkeiten, Stärken des Kindes oder Ju-

gendlichen und die Einschätzung der Er-

ziehungsfähigkeit der Eltern - wobei diese 

Aufzählung nicht abschließend ist (vgl. 

Meysen 2008, 27). Dieses differenzierte 

Vorgehen gehört neben dem Zusammen-

wirken mehrerer Fachkräfte und dem Ein-

bezug von Eltern und Kind bzw. Jugendli-

chem zu den Merkmalen eines qualifizier-

ten Umgangs mit gewichtigen Anhalts-

punkten nach § 8a SGB VIII. In der Praxis 

nutzen die Fachkräfte unterschiedliche 

Prüfbögen und Instrumente, um Hand-

lungssicherheit bei den vielfältigen Ein-

schätzungsaufgaben gewinnen zu können. 

Mit Blick auf die Gesamtbewertung der 

Gefährdungssituation zeigt sich, dass bei 

rund 41% der Meldungen der Verdacht auf 

eine Kindeswohlgefährdung besteht: In 

der Einschätzung der Fachkräfte liegt bei 

14,7% der Kinder und Jugendlichen eine 

akute, bei weiteren 25,9% eine latente 

Kindeswohlgefährdung vor. Bei 38,5% der 

Kinder und Jugendlichen ist im Zuge der 

Einschätzung der Situation des Kindes 

und seiner Familie keine Gefährdung des 

Kindeswohls, aber ein Hilfe-/ Unterstüt-

zungsbedarf feststellbar. In weiteren 

20,9% ergibt die Gesamtbewertung der 

Gefährdungseinschätzung, dass keine 

Kindeswohlgefährdung sowie kein Hilfe-

/Unterstützungsbedarf vorliegt.  

Bei Betrachtung der Gefährdungsein-

schätzung in den verschiedenen Alters-

gruppen fällt auf, dass bei Kindern zwi-

schen 12 und 18 Jahren häufiger eine 

akute Kindeswohlgefährdung festgestellt 

wurde. Der Vergleich zwischen kreisfreien 

bzw. kreisangehörigen Städten und Land-

kreisen ergibt, dass in kreisangehörigen 

Städten der Anteil der festgestellten 

akuten/latenten Kindeswohlgefährdungen 

vergleichsweise hoch ausfällt. 
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Abbildung 11 Gesamtbewertung der Gefährdungssituation (n=4.869, Angaben in Prozent) 

 

Art der Kindeswohlgefährdung 

Lag nach der Gesamtbewertung der Ge-

fährdungseinschätzung eine latente oder 

akute Kindeswohlgefährdung vor, so wur-

de erfasst, welche Anzeichen für eine Kin-

deswohlgefährdung von den Fachkräften 

diagnostiziert wurden. Die Ergebnisse zei-

gen, dass in zwei Drittel der Fälle (63,1%) 

Anzeichen für eine Vernachlässigung fest-

gestellt wurden. Dieser Befund deckt sich 

mit einer ganzen Reihe von deutschen 

aber auch internationalen Studien, die zu 

dem Ergebnis kommen, dass die Vernach-

lässigung des Kindes die quantitativ be-

deutendste Gefährdungslage darstellt, 

wobei hohe Überlappungsraten mit weite-

ren Gefährdungslagen üblich sind (vgl. 

Galm et al. 2010, 7, 40). 

Des Weiteren wurden in rund 28% der 

Fälle Anzeichen für körperliche Misshand-

lung und in 23% Anzeichen für psychische 

Misshandlung als Art der Kindeswohlge-

fährdung angegeben. Zudem wurden in 

4,2% der Fälle Anzeichen für sexuelle 

Gewalt festgestellt.
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Abbildung 12 „Welche Anzeichen für eine Kindeswohlgefährdung konnten festgestellt werden?“ 

(n=1.906, Angaben in Prozent, Mehrfachnennungen möglich) 

 

Festgestellte Anhaltspunkte für eine 

bestehende Kindeswohlgefährdung 

Die im Folgenden dargestellten Befunde 

stellen das Ergebnis der Gefährdungsein-

schätzung durch die Fachkräfte der Ju-

gendämter dar. Diese können mit Hilfe 

einer umfangreichen Itemliste dokumentie-

ren, welche Anhaltspunkte auf eine beste-

hende Kindeswohlgefährdung festgestellt 

wurden. Dabei ist zu beachten, dass auch 

Mehrfachnennungen möglich sind.  

Am häufigsten wurden Verhaltensauffällig-

keiten, Selbstgefährdung und/oder psychi-

sche Auffälligkeiten des Kindes/ Jugendli-

chen als Gefährdungslage angegeben 

(35,3%). An zweiter Stelle steht ein unan-

gemessenes/inkonsistentes Erziehungs-

verhalten der Eltern (32,7%), an dritter 

Stelle die unangemessene Versorgung 

des Kindes (29,4%). Darüber hinaus wur-

den in über einem Viertel der Fälle massi-

ve Konflikte zwischen dem jungen Men-

schen und den Eltern bzw. einem Elternteil 

sowie ein unzureichender Schutz vor Ge-

fahren durch Dritte als Anhaltspunkte für 

eine bestehende Kindeswohlgefährdung 

angegeben.  

Ebenfalls eine große Rolle spielen in die-

sem Zusammenhang Partnerschaftskon-

flikte/-gewalt (18,4%) sowie Suchtproble-

matik und/oder psychische Auffälligkei-

ten/Erkrankungen der erziehenden Perso-

nen (17,4%). Kinder in Haushalten, in de-

nen Partnerschaftskonflikte herrschen, 

erfahren deutlich häufiger Gewalt und 

schon die miterlebte Partnerschaftsgewalt 

kann kindeswohlgefährdende Auswirkun-



 

46 
 

gen erzeugen (vgl. Reinhold/Kindler 2006, 

19-2, Kindler 2006, 29-1). 

Im Hinblick auf die häusliche Situation wird 

bei mehr als jedem fünften Kind (22,1%) 

eine Vermüllung der Wohnung/desolate 

Wohnsituation, drohende oder bestehende 

Wohnungslosigkeit festgestellt. Darüber 

hinaus leidet fast jede fünfte Familie 

(18,8%) unter materieller Not (dazu zählt 

z.B., dass Strom oder Wasser wegen nicht 

bezahlter Rechnungen abgestellt werden), 

was gravierende Auswirkungen auf das 

Kindeswohl haben kann.  

Bei gesonderter Betrachtung von Familien 

mit Migrationshintergrund fällt auf, dass 

Partnerschaftskonflikte, körperliche Verlet-

zungen des Kindes sowie Verhaltensauf-

fälligkeiten, Selbstgefährdung und/oder 

psychische Auffälligkeiten dort häufiger 

auftraten. Hingegen wurden eine unange-

messene Versorgung des Kindes und die 

Vermüllung der Wohnung in Familien ohne 

Migrationshintergrund öfter festgestellt.  

Darüber hinaus unterscheiden sich die 

festgestellten Gefährdungslagen je nach 

Altersgruppe und dem damit verbundenen 

Grad an Selbstständigkeit und den eige-

nen Bewältigungsressourcen des jungen 

Menschen. 
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Abbildung 13 „Welche Anhaltspunkte auf eine bestehende Kindeswohlgefährdung konnten beim 

Kind/Jugendlichen festgestellt werden?“ (n=2.621, Angaben in Prozent, Mehrfachnennungen möglich) 
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Anrufung des Familiengerichts 

Die Daten aus den rheinland-pfälzischen 

Jugendämtern für das Jahr 2013 zeigen, 

dass in 87,1% der Fälle keine Anrufung 

des Familiengerichts erfolgt. Lediglich in 

12,9% der Fälle machten die Jugendämter 

in Folge der Gefährdungseinschätzung 

eine Mitteilung an das Familiengericht. 

 

 

Abbildung 14 Anrufung des Familiengerichts (n=3.685, Angaben in Prozent) 

 

Einleitung von Hilfen als Ergebnis 

der Gefährdungseinschätzung 

In 25,0% aller Fälle wurden (unabhängig 

davon, ob eine Kindeswohlgefährdung 

festgestellt wurde oder nicht) Hilfen zur 

Erziehung gem. §§ 27 ff. SGB VIII, eine 

Eingliederungshilfe gem. § 35a SGB VIII 

oder Hilfen gem. § 19 SGB VIII neu einge-

richtet.  

Tendenziell wurden dabei eher nied-

rigschwellige Angebote sowie teilstationä-

re Hilfen eingeleitet bzw. angeboten. Bei 

über einem Fünftel der Kinder und Ju-

gendlichen erfolgte eine formlose Betreu-

ung durch den Sozialen Dienst (22,1%), 

ggf. in Verbindung mit anderen Hilfen 

(Mehrfachnennungen waren möglich). In 

16,8% der Fälle wurden eine Sozialpäda-

gogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII) 

eingerichtet. In jeweils 3,8% der Fälle 

wurden eine Trennungs- und Scheidungs-

beratung (§§ 17, 18 SGB VIII) bzw. frühe 

bzw. frühe Hilfen/niedrigschwellige Hilfen 

eingerichtet.  
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Hilfen mit Interventionscharakter bzw. au-

ßerfamiliäre Hilfen wurden bei etwa jedem 

achten Kind eingeleitet (12,8%). So erfolg-

te eine Inobhutnahme gem. § 42 SGB VIII 

bei fast jedem zehnten Kind/Jugendlichen 

(9,5%). Andere stationäre Hilfen waren 

Heimerziehung/sonstige betreute Wohn-

form gem. § 34 SGB VIII (4,8%), Vollzeit-

pflege gem. § 33 SGB VIII (2,8%), die Un-

terbringung in einer Kinder- und Jugend-

psychiatrie (2,7%) und stationäre Hilfen 

nach § 27 Abs. 2 SGB VIII (0,2%)

 

 

Abbildung 15 Neu eingerichtete Hilfen als Ergebnis der Gefährdungseinschätzung (n=3.615, Anga-

ben in Prozent, Mehrfachnennungen möglich) 
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Die Ergebnisse im Überblick 

 Bei fast 9 von 10 Meldungen (87%) 

wurde als erster fachlicher Schritt 

zur Einschätzung der Situation ein 

direkter Kontakt zum Kind/der Fa-

milie hergestellt. Dieser Kontakt er-

folgte über angekündigte oder un-

angekündigte Hausbesuche, Ge-

spräche im Jugendamt oder au-

ßerhalb, über Kontrollaufla-

gen/Kontrollbesuche durch den 

ASD oder die unmittelbare Inob-

hutnahme des Kindes. In über zwei 

Drittel der Fälle gehörte außerdem 

eine methodisch strukturierte kolle-

giale Beratung zur Abschätzung 

des Gefährdungsrisikos zum Stan-

dard im Zuge der Einschätzung ei-

nes Falles. Darüber hinaus fand in 

63,7% der Fälle eine Besprechung 

im Zusammenwirken mehrerer 

Fachkräfte (4-Augen-Prinzip) statt. 

 Zu über einem Drittel der gemelde-

ten Kinder wurde bereits am Tag 

der Meldung ein direkter Kontakt 

über die Fachkraft des Sozialen 

Dienstes hergestellt. In mehr als 

zwei Drittel aller Fälle (68,0%) ge-

lang der erste direkte Kontakt in-

nerhalb der ersten Woche nach 

Eingang der Meldung.  

 Bei über rund zwei Drittel der Mel-

dungen wurde die Mitwirkungsbe-

reitschaft der Eltern bei der Ab-

schätzung des Gefährdungsrisikos 

als "in vollem Umfang vorhanden" 

oder als "vorhanden" eingeschätzt. 

Die Mitwirkungsbereitschaft bei 

Familien, bei denen sich der Ver-

dacht auf Gefährdungen bestätigte, 

fiel dabei insgesamt geringer aus 

als bei jenen Familien, in denen 

keine Kindeswohlgefährdung fest-

gestellt wurde.  

 Rund 41% aller Meldungen führten 

nach Abschluss der Gefährdungs-

einschätzung zur Feststellung einer 

Kindeswohlgefährdung. So waren 

14,7% der Kinder akut von einer 

Kindeswohlgefährdung, weitere 

25,9% von einer latenten Gefähr-

dung betroffen. Bei weiteren 38,5% 

der Kinder und Jugendlichen ist im 

Zuge der Einschätzung der Situati-

on des Kindes und seiner Familie 

keine Gefährdung des Kindes-

wohls, aber ein Hilfe-/ Unterstüt-

zungsbedarf feststellbar. Bei Ju-

gendlichen zwischen 12 und 18 

Jahren wurde eine akute Kindes-

wohlgefährdung vergleichsweise 

häufiger festgestellt als bei Kindern 

der übrigen Altersgruppen. Zudem 

lassen sich in den kreisangehöri-

gen Städten etwas größere Anteile 

der festgestellten akuten/latenten 

Kindeswohlgefährdungen ausma-

chen als in den Landkreisen und 

den kreisfreien Städten. 
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 Ergab die Gesamtbewertung der 

Gefährdungseinschätzung das Vor-

liegen einer latenten bzw. akuten 

Kindeswohlgefährdung, so wurde 

in beinahe zwei Drittel der Fälle 

Anzeichen für eine Vernachlässi-

gung als Art der Kindeswohlge-

fährdung angegeben.  

 Am häufigsten wurden als Anhalts-

punkte für eine Kindeswohlgefähr-

dung Verhaltensauffälligkeiten, 

Selbstgefährdung und/oder psychi-

sche Auffälligkeiten des Kin-

des/Jugendlichen, unangemesse-

nes/inkonsistentes Erziehungsver-

halten der Eltern sowie die unan-

gemessene Versorgung des Kin-

des festgestellt. Partnerschaftskon-

flikte und körperliche Verletzungen 

des Kindes traten bei Familien mit 

Migrationshintergrund öfter auf. Ei-

ne unangemessene Versorgung 

des Kindes und eine Vermüllung 

der Wohnung hingegen wurden bei 

Familien ohne Migrationshinter-

grund häufiger festgestellt. Die 

festgestellten Gefährdungslagen 

unterscheiden sich darüber hinaus 

nach den Altersgruppen und dem 

damit verbundenen Grad an 

Selbstständigkeit und eigenen Be-

wältigungsressourcen der jungen 

Menschen. 

 Die Anrufung des Familiengerichts 

in Folge einer festgestellten Kin-

deswohlgefährdung erfolgte in rund 

12,9% der Fälle.  

 Unabhängig davon, ob eine Kin-

deswohlgefährdung festgestellt 

wurde oder nicht, wurden in 25% 

aller Fälle als Ergebnis der Gefähr-

dungseinschätzung Hilfen gem. 

§§ 19, 27ff, 35a SGB VIII einge-

richtet. Am häufigsten wurden da-

bei niedrigschwellige Angebote und 

ambulante/teilstationäre Hilfen ein-

geleitet bzw. angeboten. Dazu ge-

hören formlose Beratungen durch 

den Sozialen Dienst oder Sozial-

pädagogische Familienhilfen 

(§ 31 SGB VIII). Hilfen mit Interven-

tionscharakter bzw. außerfamiliäre 

Hilfen wurden bei etwa jedem ach-

ten Kind eingeleitet (12,8%). Eine 

Inobhutnahme gem. § 42 SGB VIII 

erfolgte bei fast jedem zehnten 

Kind/Jugendlichen (9,5%). 
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4.3 Angaben zur aktuellen Le-

benssituation 

Es gibt verschiedene Risikofaktoren, wel-

che eine prekäre Lebenslage und somit 

auch eine Kindeswohlgefährdung begüns-

tigen können. Als zentrale Risikofaktoren 

gelten dabei in der Regel Armut bzw. Ent-

wicklungsrisiken, die aus einer erhöhten 

Stressbelastung in Armutsfamilien resultie-

ren können. Die erhöhte Stressbelastung 

kann zu erhöhter Reizbarkeit, Strafbereit-

schaft und geringerem Feingefühl der El-

tern im Kontext von Überforderungssitua-

tionen führen, die das Risiko für ein Kin-

deswohl gefährdendes Verhalten erhöhen 

können. Entwicklungsdefizite, Unterver-

sorgung, Vernachlässigung und soziale 

Ausgrenzung können die Folge sein. Häu-

fig tritt diese Armutslage mit weiteren risi-

kobehafteten Aspekten, wie z.B. der Le-

bensform alleinerziehend, einer hohen 

Kinderzahl oder einem jungen Alter der 

Mutter bei der Geburt des ersten Kindes 

auf. Immer wieder wird in der Fachliteratur 

jedoch auch auf Faktoren hingewiesen, 

die den Risikofaktor "Armut" und damit 

verknüpfte Lebenssituationen kompensie-

ren oder zumindest abschwächen. Dazu 

gehört z.B. ein positives Familienklima und 

auch eine sichere Eltern-Kind-Bindung 

(vgl. Galm et al. 2010, 15; Rein-

hold/Kindler 2006, 19-2). Daher gilt es 

vorsichtig zu sein, wenn Kausalitäten ab-

gleitet werden sollen, die das Auftreten 

einer Kindeswohlgefährdung im Kontext 

einer prekären Lebenssituation quasi "au-

tomatisch" und zwangsläufig voraussagen. 

Dennoch begünstigen bestimmte Lebens-

situationen das Risiko für das Auftreten 

einer Kindeswohlgefährdung, wie anhand 

der im Folgenden dargestellten Zahlen für 

Rheinland-Pfalz aufgezeigt werden kann. 

Familiäre Lebensform, in der die 

Kinder aufwachsen 

Die häufigste im Meldungskontext auftau-

chende Familienform war das Zusammen-

leben mit beiden leiblichen Elternteilen im 

gemeinsamen Haushalt (41,8%). In mehr 

als jeder dritten Familie handelte es sich 

jedoch um einen alleinerziehenden Eltern-

teil, welcher mit dem Kind (gegebenenfalls 

auch mit mehreren Kindern) zusammen-

lebte (38,3%). Ebenfalls vergleichsweise 

häufig lebte der/die leibliche Mutter/Vater 

mit einem neuen Partner/in zusammen 

(14,6%). Andere Familienformen, wie das 

Aufwachsen bei Großeltern/Verwandten, 

in einer stationären Einrichtung oder in 

einer Pflegefamilie, waren hingegen ver-

gleichsweise selten anzutreffen und ma-

chen insgesamt nur rund 5% aus.  

Insgesamt sind mit 52,9% familiäre Le-

bensformen, in denen alleine erzogen wird 

(und gegebenenfalls ein Partner/eine 

Partnerin als Stiefelternteil anwesend ist 

bzw. die Familie des Alleinerziehenden 

miterzieht) deutlich überrepräsentiert. In 

Rheinland-Pfalz lebten im Jahr 2012 

20,7% alleinerziehende Elternteile sowie 

weitere 2% in einer Lebensgemeinschaft 

mit Kindern (vgl. Statistisches Landesamt 

Rheinland-Pfalz 2014, 45ff.). 
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Abbildung 16 Aufenthaltsort des/der Minderjährigen zum Zeitpunkt der Gefährdungseinschätzung 
(n=4.865, Angaben in Prozent) 

 

Einkommenssituation der Familie 

Zu Beginn dieses Kapitels wurde bereits 

erläutert, dass Armut bzw. die damit ver-

bundenen Lebenslagen als starke Risiko-

faktoren für das Auftreten einer Kindes-

wohlgefährdung gelten. Einer der gängi-

gen Indikatoren zur Darstellung und Mes-

sung dieser Armutslagen ist die politische 

Armutsdefinition, d.h. die Darstellung der 

Zahl der Empfängerinnen und Empfänger 

von Mindestsicherungsleistungen wie z.B. 

die Grundsicherung für Arbeitssuchende 

gem. SGB II (früher: Sozialhilfegrenze), 

aber auch ALG II oder Sozialgeld. Diese 

Zahl wird auch als "bekämpfte Armut" be-

zeichnet. Dabei ist dieser relative Armuts-

begriff umstritten, da nicht eindeutig ist, ob 

Leistungsempfänger noch als Arme anzu-

sehen sind (vgl. Hanesch 2011, 57). In 

jedem Fall leben sie an der Grenze zum 

staatlich definierten und garantierten sozi-

okulturellen Existenzminimum und können 

in der Folge in vielen Lebensdimensionen 

benachteiligt sein. Rund 35% der Fami-

lien, zu denen 2013 eine Meldung gemäß 

§ 8a SGB VIII einging, bestritten ihr Ein-

kommen aus der eigenen Erwerbstätigkeit 

in Form von eigenem Einkommen/Gehalt, 

wobei über die Höhe dieses Einkommens 

keine näheren Informationen vorliegen. 

Daher ist also nicht auszuschließen, dass 

das Einkommen mitunter nur knapp über 

der Grenze des Existenzminimums liegt 
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und die Familien sich somit in ähnlichen 

Armutslagen befinden wie die Empfänge-

rinnen und Empfänger der Mindestsiche-

rungsleistungen (vgl. die Debatte zu den 

"working poor", Hanesch 2011, 63).  

Rund 40% der Familien bestritten ihren 

Lebensunterhalt über soziale Transferleis-

tungen in Form von Arbeitslosengeld II 

(41,2%). Der Arbeitslosengeld II-Bezug 

war bei den von einer Meldung betroffe-

nen Familien somit deutlich höher als im 

Durchschnitt der Bevölkerung in Rhein-

land-Pfalz. Im Jahr 2012 bezogen landes-

weit lediglich rund 6% der Bevölkerung 

zwischen 15 und unter 65 Jahren ALG II 

(vgl. ism 2013).  

In mehr als 20% der Fälle war die Ein-

kommenssituation unbekannt. Dieser hohe 

Anteil ist unter anderem damit zu erklären, 

dass, sobald sich eine Meldung frühzeitig 

als gegenstandslos erweist, der ökonomi-

sche Status einer Familie wahrscheinlich 

nicht mehr erfragt wird. Wenn sich die An-

haltspunkte für eine Gefährdung jedoch 

erhärten, können diese Informationen für 

den weiteren Verlauf der Hilfe und der 

Arbeit mit der Familie jedoch von großer 

Wichtigkeit sein. 

 

Abbildung 17 „Über welche Einkommensarten verfügte die betreuende Familie zum Zeitpunkt des 

Kontakts?“ (n=4.684, Angaben in Prozent, Mehrfachnennungen möglich) 

 

Alter der Mutter bei der Geburt des 

von der Meldung betroffenen Kindes 

Ein weiterer Risikofaktor für Kindeswohl-

gefährdungen ist laut Fachliteratur das 

(junge) Alter der Mutter bei der Geburt des 

Kindes. Im Jahr 2013 lag der Anteil der 

Meldungen die sich auf Kinder beziehen, 

deren Mütter bei der Geburt des betroffe-
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nen Kindes minderjährig waren, bei 3,8% 

und damit weit über dem Bundesdurch-

schnitt von 0,6% (vgl. StaBa 2014b).  

Die Angabe zum Alter der Mutter bezieht 

sich auf die Geburt des betroffenen Kin-

des. Es ist also durchaus möglich, dass 

Mütter, die in der Erhebung in höheren 

Altersklassen auftauchen, ihr erstes Kind 

in einem jüngeren Alter bekommen haben 

und die Meldung sich auf später geborene 

Geschwisterkinder bezieht. 20,6% aller 

Mütter waren bei der Geburt ihres Kindes 

zwischen 18 und 21 Jahre alt und gehören 

damit zur Gruppe der "jungen Volljähri-

gen". 

Knapp die Hälfte der Meldungen bezieht 

sich jedoch auf Mütter, die zwischen 22 

und 30 Jahren alt waren, als sie das be-

troffene Kind bekamen (49,0%). Dies stellt 

auch im Bundesdurchschnitt sowohl die 

Altersgruppe mit der höchsten Geburten-

rate, als auch die Altersspanne, innerhalb 

der am häufigsten das erste Kind zur Welt 

kommt, dar (vgl. StaBa 2014a).

 

 

Abbildung 18 „Alter der Mutter bei der Geburt des von der Meldung betroffenen Kindes“ (n=4.620, 
Angaben in Prozent) 
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Anzahl der minderjährigen Kinder 

im Haushalt zum Zeitpunkt der Mel-

dung 

Im Jahr 2012 lebten in Rheinland-Pfalz in 

jeder Familie im Durchschnitt 1,62 Kinder. 

Dabei wächst etwa die Hälfte aller Kinder 

als Einzelkind auf, weitere knapp 40% mit 

nur einem Geschwisterkind. Lediglich 11% 

der Familien haben mehr als zwei Kinder 

(Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz 

2014). 

Etwa ein Drittel der Familien (35,1%), die 

2013 von einer Meldung gemäß 

§ 8a SGB VIII betroffen waren, hatten drei 

oder mehr minderjährige Kinder, womit 

kinderreiche Familien im Kinderschutz 

deutlich überrepräsentiert sind. Im Durch-

schnitt lebten in den von der Meldung be-

troffenen Familien zwei minderjährige Kin-

der.

 

Abbildung 19 „Wie viele minderjährige Kinder lebten zum Zeitpunkt der Meldung am Aufenthaltsort 

des betroffenen Kindes?“ (n=4.763, Angaben in Prozent) 
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Die Ergebnisse im Überblick 

 Die These, dass Kinderschutz im 

Kontext prekärer Lebensverhältnis-

se entsteht, wird durch die Daten 

für 2013 unterstützt. Das wird ins-

besondere an den Ergebnissen zu 

den familiären Lebensformen, zum 

ALG II-Bezug, dem Alter der Mutter 

bei der Geburt des Kindes und 

dem Anteil kinderreicher Familien 

deutlich.  

 In rund 53% der familiären Lebens-

formen erzieht ein Elternteil alleine 

(wobei gegebenenfalls ein Part-

ner/eine Partnerin als Stiefelternteil 

anwesend ist). Alleinerziehende 

Lebensformen sind im Kinder-

schutz somit deutlich überreprä-

sentiert.  

 Der hohe Anteil von Familien mit 

ALG II-Bezug lässt den Schluss zu, 

dass Familien, die von der Mel-

dung einer Kindeswohlgefährdung 

betroffen sind, überdurchschnittlich 

häufig von Armut bedroht sind.  

 Das (junge) Alter der Mutter gilt als 

weiterer Risikofaktor mit Blick auf 

Kindeswohlgefährdungen. Der An-

teil der Mütter der von einer Mel-

dung betroffenen Kinder, die bei 

der Geburt dieses Kindes minder-

jährig waren, lag bei 3,8%. Bun-

desweit liegt der Anteil minder-

jähriger Mütter mit 0,6% weit da-

runter. Bei jeder fünften Meldung 

war die Mutter eine "junge Volljäh-

rige" (18 bis 21 Jahre bei der Ge-

burt des ersten Kindes).  

 Kinderreiche Familien sind im Kin-

derschutz deutlich überrepräsen-

tiert: Jede dritte von einer Meldung 

betroffene Familie hatte drei oder 

mehr Kinder. 
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4.4 Angaben zu den betroffe-

nen Kindern  

Im Folgenden werden die Angaben zu den 

von der Meldung betroffenen Kindern dar-

gestellt. Im Fokus der Betrachtung liegen 

dabei das Alter, das Geschlecht und der 

gegebenenfalls vorhandene Migrationshin-

tergrund der betroffenen Kinder.  

Alter der von der Meldung betroffe-

nen Kinder 

In Abbildung 18 ist zu sehen, dass das 

Thema Kinderschutz keineswegs nur jün-

gere Altersgruppen betrifft, sondern für 

Kinder und Jugendliche aller Altersgrup-

pen eine Rolle spielt. Etwa ein Viertel der 

Kinder, die von einer Meldung betroffen 

waren, gehörten zur Gruppe der unter 3-

Jährigen. Die übrigen Altersgruppen sind 

2013 gleichermaßen vertreten. Allerdings 

zeigt sich erwartungsgemäß ein gewisser 

Trend mit zunehmendem Alter: Je älter die 

Kinder und Jugendliche sind, desto selte-

ner werden sie in Rheinland-Pfalz zu ei-

nem Kinderschutzverdachtsfall. Dennoch 

ist beinahe jedes zehnte Kind 15 bis unter 

18 Jahre alt. Neben den 12- bis unter 15-

Jährigen ist insbesondere die Altersgruppe 

der 15- bis unter 18-Jährigen vergleichs-

weise häufig bei den Meldungen vertreten. 

 

 

 

Abbildung 20 Alter des Kindes zum Zeitpunkt der Meldung (n=4.866, Angaben in Prozent) 
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Geschlecht der von der Meldung 

betroffenen Kinder 

Die Verteilung des Geschlechts bei den 

von der Meldung betroffenen Kindern ist 

weitgehend unauffällig: Der Anteil von 

Mädchen und Jungen bei den Meldungen 

gemäß § 8a SGB VIII liegt bei rund 49% 

(Mädchen) bzw. rund 51% (Jungen). Somit 

werden Jungen und Mädchen annähernd 

gleichermaßen häufig zu Kinderschutzver-

dachtsfällen.

 

Abbildung 21 Geschlecht des von der Meldung betroffenen Kindes (n=4.826, Angaben absolut und in 

Prozent) 

 

Migrationshintergrund der von der 

Meldung betroffenen Kinder 

Kinder und Jugendliche mit Migrationshin-

tergrund stellen einen wachsenden und 

inzwischen (empirisch, aber auch politisch) 

selbstverständlichen Teil der Bevölkerung 

Deutschlands und damit auch der Kinder- 

und Jugendhilfe dar. Ihr Anteil an der Ge-

samtbevölkerung in Rheinland-Pfalz be-

trug im Jahr 2011 etwa 30,1% (vgl. Statis-

tisches Landesamt 2012, Kinder und Ju-

gendliche unter 20 Jahre). Der Anteil der 

Kinder und Jugendlichen mit Migrations-

hintergrund, die von einer Meldung gemäß 

§ 8a SGB VIII betroffen waren, betrug 

2013 30,2%. Damit sind Kinder und Ju-

gendliche mit Migrationshintergrund im 

Kinderschutz in Rheinland-Pfalz etwa ent-

sprechend ihrem Bevölkerungsanteil re-

präsentiert. Der Befund zeigt, dass Kinder 

und Jugendliche mit Migrationshintergrund 

- entgegen der öffentlichen Wahrnehmung 

- weder häufiger, noch seltener vom Ver-

dacht auf eine Kindeswohlgefährdung be-

troffen sind als Kinder ohne Migrationshin-
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tergrund. Der Befund verweist ebenfalls 

darauf, dass Familien mit Migrationshin-

tergrund eine zentrale Zielgruppe im Kin-

derschutz darstellen, jedoch nicht, weil sie 

weniger in der Lage sind, ihre Kinder zu 

schützen, sondern weil sie zunehmend 

hohe Anteile an der Gesamtbevölkerung 

stellen.  

Werden die Befunde für 2013 entlang des 

Kriteriums "Migrationshintergrund" vergli-

chen, zeigen sich viele Gemeinsamkeiten 

zwischen den Gruppen, die eher auf all-

gemeine professionelle Herausforderun-

gen im Kinderschutz verweisen. Vereinzelt 

konnten jedoch auch Unterschiede aus-

gemacht werden, die Ansatzpunkte für 

eine migrationssensible Ausgestaltung des 

Handlungsfeldes Kinderschutz liefern kön-

nen.  

Ähnliche Fragestellungen wurden im Mo-

dellprojekt "Migrationssensibler Kinder-

schutz" (IgfH/ism) bearbeitet. Hierbei han-

delte es sich jedoch nicht um eine Voller-

hebung: Neben Kommunen aus anderen 

Bundesländern war für Rheinland-Pfalz 

lediglich der Landkreis Germersheim ver-

treten. Die Ergebnisse liegen als Werk-

buch vor (vgl. Jagusch et al. 2012). 

 

Abbildung 22 Migrationshintergrund des von der Meldung betroffenen Kindes (n=4.858, Angaben in 

Prozent) 
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Die Ergebnisse im Überblick 

 Von den Meldungen nach 

§ 8a SGB VIII sind alle Altersgrup-

pen betroffen. Ein Viertel der Mel-

dungen bezieht sich auf Kinder un-

ter drei Jahren. Jedes fünfte be-

troffene Kind ist zwischen 3 und 

unter 6 Jahren alt. Allerdings dür-

fen auch die höheren Altersgrup-

pen nicht aus dem Blick geraten. 

Etwa jede zehnte Meldung bezieht 

sich auf Jugendliche im Alter von 

15 bis 17 Jahren. Neben den 12- 

bis unter 15-Jährigen erhärtete sich 

insbesondere bei der Altersgruppe 

der 15- bis unter 18-Jährigen der 

Verdacht auf eine Kindeswohlge-

fährdung vergleichsweise häufiger. 

 Die Verteilung des Geschlechts bei 

den von der Meldung betroffenen 

Kindern ist weitgehend unauffällig: 

Jungen und Mädchen sind gleich-

ermaßen von den Gefährdungs-

meldungen betroffen.  

 Kinder und Jugendliche mit Migra-

tionshintergrund sind im Kinder-

schutz in Rheinland-Pfalz etwa 

entsprechend ihrem Anteil an der 

jungen Gesamtbevölkerung vertre-

ten. 30,2% der von einer Meldung 

betroffenen Kinder und Jugendli-

chen hatten 2013 einen Migrati-

onshintergrund. Mit Blick auf die 

Feststellung einer Gefährdung 

zeigt sich, dass diesbezüglich kei-

ne Unterschiede zwischen Familien 

mit und Familien ohne Migrations-

hintergrund bestehen. 
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5. Zentrale Kernbefunde 

In diesem Kapitel werden die wichtigsten 

Befunde zu den Meldungen gem. 

§ 8a SGB VIII in Rheinland-Pfalz im Jahr 

2013 zusammenfassend dargestellt und 

fachlich kommentiert. Dabei beziehen sich 

die Kernbefunde auf die Ergebnisse der 

vorangegangenen Kapitel zum Meldungs-

kontext, zur Gefährdungseinschätzung, 

zur aktuellen Lebenssituation der Familie 

und den betroffenen Kindern. Dabei wer-

den allerdings lediglich die landesweiten 

Kernbefunde dargestellt, auf interkommu-

nale Vergleiche wird an dieser Stelle also 

verzichtet. 

Die zentralen Trends der Erhe-

bungsjahre 2011 und 2012 bestäti-

gen sich auch für 2013 

Wie schon von 2011 zu 2012 lässt sich 

auch im Jahresvergleich 2012 und 2013 

ein minimaler Rückgang der Anzahl der 

von einer Gefährdungsmeldung betroffe-

nen Kinder feststellen. Waren es im Vor-

jahr noch 4.898 Kinder, sind es im Jahr 

2013 lediglich 4.871. In diesem Zusam-

menhang ist anzumerken, dass der deutli-

che Anstieg der Meldungs- und Kinderzah-

len von 2010 zu 2011 in erster Linie auf 

eine Untererfassung im Jahr 2010 zurück-

zuführen war.  

Die wichtigsten zentralen Melder bzw. 

meldenden Institutionen sind auch im Jahr 

2013 Nachbarn und Bekannte sowie die 

Polizei. Wie schon in den Vorjahren gehör-

te die Vernachlässigung des Kindes zu 

den am häufigsten beobachteten Gefähr-

dungslagen: In beinahe zwei Drittel der 

Fälle, in denen eine akute oder latente 

Kindeswohlgefährdung festgestellt werden 

konnte, gab es Anzeichen für eine Ver-

nachlässigung des Kindes. Ebenfalls häu-

fig wurden Verhaltensauffälligkeiten, 

Selbstgefährdung und/ oder psychische 

Auffälligkeiten des Kindes/ Jugendlichen in 

40,2% sowie unangemessenes/ inkonsis-

tentes Erziehungsverhalten in 34,6% der 

Fälle festgestellt. Die Merkmale der be-

troffenen Kinder und Jugendlichen nach 

Alter (alle Altersgruppen betroffen, ein 

Viertel unter drei Jahre), Geschlecht 

(gleichverteilt) und Migrationshintergrund 

(proportional zum Anteil an der Gesamt-

bevölkerung) sowie die Lebenssituation 

der Familie (mit Blick auf alleinerziehende 

Lebensformen, Einkommenssituation, Al-

ter der Mutter bei Geburt des Kindes so-

wie Anzahl der Kinder in der Familie) ver-

teilt sich weitgehend wie schon in den Vor-

jahren. Das gilt auch für das Verhältnis der 

von einer Meldung betroffenen Familien: 

Auch im Jahr 2013 sind rund zwei Drittel 

der Familien (66,8%) dem Jugendamt be-

reits bekannt gewesen, 50,7% erhalten 

zum Zeitpunkt der Meldung Leistungen 

der Kinder- und Jugendhilfe (Leistungen 

und Unterstützungen nach §§ 16 -

 18, 19, 27-35, 35a, 42 SGB VIII). Die ers-

ten fachlichen Schritte zur Einschätzung 

der Situation führen bei 87,7% der Mel-

dungen zu einer direkten Kontaktaufnah-

me mit dem Kind, was nahezu dem ent-

sprechenden Anteil des Vorjahres ent-
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spricht. Diese Kontinuität in den Daten 

über mehrere Jahre hinweg zeugt von 

einer hohen Qualität und Validität der Da-

ten. Die "Quote" der tatsächlich sich bestä-

tigenden Kindeswohlgefährdungen fällt im 

Jahr 2013 ähnlich aus wie im Vorjahr: An 

etwa 40% der Meldungen ist "etwas dran".  

Im Anschluss an die Gefährdungsmeldung 

wurde für 27,2% der Kinder und Jugendli-

chen und ihren Familien eine Hilfe gem. 

§§ 19, 27ff. und 35a SGB VIII eingerichtet. 

Dabei werden insbesondere formlose Be-

ratungen häufig angeboten (22,4%). Eine 

Inobhutnahme erfolgt bei etwa jedem 

zehnten von einer Meldung betroffenen 

Minderjährigen. 

Der Verdacht auf eine Kindeswohl-

gefährdung betrifft knapp ein Pro-

zent der Kinder und Jugendlichen in 

Rheinland-Pfalz 

Auch im Berichtsjahr 2013 haben sich 37 

von 41 Jugendämtern an der Erhebung 

beteiligt. Die Fallzahl der von diesen Ju-

gendämtern gemeldeten Kinderschutzver-

dachtsfälle beträgt in diesem Jahr 4.871. 

Das entspricht 0,86%, also knapp ein Pro-

zent, der Kinder und Jugendlichen, die in 

den rheinland-pfälzischen Städten und 

Landkreisen leben. 

Als Indikator für zusätzliche Arbeitsbelas-

tungen in den Sozialen Diensten der Ju-

gendämter kann weiterhin die Anzahl der 

dokumentierten Meldungen betrachtet 

werden, die im Jahr 2013 bei rund 3.300 

liegt. Jede dieser Meldungen muss gem. 

§ 8a SGB VIII vom Jugendamt fachlich 

qualifiziert geprüft und bearbeitet werden. 

Hierzu gehört das geregelte Verfahren der 

Erst- bzw. Risikoeinschätzung durch meh-

rere Fachkräfte im Jugendamt, die in der 

Mehrheit der Fälle neben kollegialer Fall-

beratung und Informationseinholung bei 

Dritten auch den direkten Kontakt zu den 

Betroffenen suchen, z.B. in Form von an-

gekündigten oder unangekündigten Haus-

besuchen oder Gesprächen mit der Fami-

lie im oder außerhalb des Jugendamtes. 

Dass die Bedeutung der Anzahl der Kin-

derschutzmeldungen nicht unterschätzt 

werden darf, hat sich durch die Ergebnisse 

der letzten Jahre bestätigt. Jede Meldung 

zieht, unabhängig davon ob sich der Ver-

dacht letztendlich erhärtet oder nicht, ein 

aufwändiges Einschätzungsverfahren über 

die mögliche Gefährdungslage nach sich. 

Soll ein qualifizierter Kinderschutz nach 

den "Regeln der Kunst" gewährleistet sein, 

brauchen die Jugendämter ausreichend 

Ressourcen um diesem Anspruch gerecht 

werden zu können und dementsprechend 

jeder Meldung möglichst zeitnah und pro-

fessionell nachzugehen. Ohne Vorhan-

densein dieser Ressourcen ist ein guter 

Kinderschutz nicht zu realisieren. Deshalb 

muss die Anzahl der Kinderschutzmeldun-

gen insbesondere als wichtiger Faktor der 

Arbeitsbelastung auch in den kommenden 

Jahren weiter beobachtet werden. 
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Kinderschutz als Gegenstand der 

Kooperation mit unterschiedlichen 

Akteuren 

An der Zusammensetzung der Melder hat 

sich im Jahr 2013 wenig verändert. Neben 

Meldungen von Personen aus dem Nahr-

aum der betroffenen Kinder, wie z.B. 

Nachbarn oder Verwandte, spielen weiter-

hin auch Meldungen von Institutionen wie 

Schule, Polizei oder Einrichtungen bzw. 

Dienste der Hilfen zur Erziehung eine gro-

ße Rolle. Bei gesonderter Betrachtung 

einzelner Altersgruppen kommen außer-

dem vergleichsweise häufig Meldungen 

aus Kindertagesstätten sowie dem Ge-

sundheitswesen vor. Diese Zusammen-

setzung der Melder kann als Anlass gese-

hen werden, vorhandene Kooperationen 

noch einmal zu überprüfen und gegebe-

nenfalls weiterzuentwickeln. Oftmals spie-

geln die meldenden Gruppen und Instituti-

onen bestehende Netzwerke im Rahmen 

Kinderschutz/Frühe Hilfen bzw. getroffene 

Kooperationsvereinbarungen zur Umset-

zung des § 8a SGB VIII vor Ort wider. Die 

Zusammensetzung der Melder kann für 

das einzelne Jugendamt zudem Anlass 

bieten, zu überprüfen, ob und in welcher 

Weise Kooperationen mit den häufigsten 

Meldegruppen bereits entwickelt sind, 

bzw. steuernd einzuwirken, wenn einzelne 

Kooperationen überhaupt erst in Gang 

gebracht und Verfahren geklärt werden 

müssen. 

Dabei stellt sich insbesondere die Konzep-

tualisierung der Erstkontaktphase unter 

Berücksichtigung der verschiedenen Mel-

der und Zugangswege für bestimmte Ziel-

gruppen als fachliche Herausforderung 

heraus. Die Art und Weise wie der Zu-

gangs zum Jugendamt gestaltet ist, kann 

von großer Bedeutung für die weitere Ar-

beit mit der Familie sein. So ist z.B. davon 

auszugehen, dass die Meldung über eine 

Regelinstitution wie die Schule oder Kin-

dertagesstätten die weitere Arbeit mit der 

Familie und somit auch den gesamten 

Hilfeprozess tendenziell in eine andere 

Richtung lenkt als eine Meldung, die bei-

spielsweise in Folge einer Eskalation mit 

Beteiligung der Polizei resultiert ist. 

Akteure aus dem Gesundheitswe-

sen spielen insbesondere für die 

Altersgruppe der unter Einjährigen 

eine zentrale Rolle 

Bei gesonderter Betrachtung der Vertei-

lung der meldenden Personen und Institu-

tionen nach verschiedenen Altersgruppen 

zeigt sich, dass Meldungen aus dem Ge-

sundheitswesen, also von Ärzten, Kliniken, 

dem Gesundheitsamt oder Hebammen, 

insbesondere bei unter 1-jährigen Kindern 

von vergleichsweise großer Bedeutung 

sind. So machen Meldungen aus dem Ge-

sundheitswesen in dieser Altersgruppe 

rund 18 % der Meldungen aus, während 

der entsprechende Anteil über alle Alters-

gruppen hinweg betrachtet lediglich bei 

5,5% liegt. Personen aus dem Gesund-

heitswesen haben sehr früh Kontakt zu 

werdenden bzw. jungen Familien und fin-

den über z.B. Vorsorge in der Schwanger-
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schaft, Klinikaufenthalte im Kontext der 

Geburt oder die Betreuung im Wochenbett 

niedrigschwellig Zugang zu den Familien. 

In diesem Zugang liegt die Chance einer 

"Brückenfunktion" für die Kinder- und Ju-

gendhilfe, so dass diese bei sich abzeich-

nendem Bedarf ins Boot geholt wird und 

den betroffenen Familien schon frühzeitig 

Hilfe und Unterstützung anbieten kann 

bevor sich eventuelle Problemlagen ver-

festigen. Diese Brückenfunktion wird be-

reits im Rahmen des rheinland-pfälzischen 

Kinderschutzgesetzes genutzt, indem die 

Kooperation von Kinder- und Jugendhilfe 

und Gesundheitswesen durch das Einla-

dungswesen zu Früherkennungsuntersu-

chungen sowie auf der Ebene der lokalen 

Netzwerke rechtlich verankert und in allen 

rheinland-pfälzischen Kommunen umge-

setzt wird. Auf Bundesebene wurde die 

Schnittstelle zwischen Gesundheitswesen 

und Kinder- und Jugendhilfe durch die 

Verabschiedung des Bundeskinderschutz-

gesetzes ebenfalls gestärkt, indem ein 

Schwerpunkt auf den Ausbau der Frühen 

Hilfen und den Einsatz von Familienheb-

ammen gelegt wurde.  

Der hohen Bedeutung des Themas Kin-

derschutz an der Schnittstelle zwischen 

Gesundheits- und Kinder- und Jugendhilfe 

widmen sich in Rheinland-Pfalz zwischen-

zeitlich viele Projekte an unterschiedlichen 

Standorten. Zu nennen sind hier unter 

anderen der „Gute Start ins Kinderleben“ 

oder Beratungsangebote für Geburtsklini-

ken. Ziel ist es, durch eine gesteigerte 

Sensibilisierung der Akteure sowie die 

Herstellung des direkten Kontakts Koope-

rationsstrukturen und -abläufe zu fördern. 

Lokale Netzwerke im Bereich Kinderschutz 

haben sich den Aufbau einer gemeinsa-

men sozialen Infrastruktur zur Aufgabe 

gemacht. Diese soll Familien bestmöglich 

unterstützen und fördern sowie Kinder 

umfassend vor Gefahren für ihr Wohl 

schützen. Projekte im Bereich Frühe Hilfen 

setzen vielerorts bereits an dieser Schnitt-

stelle an; denkt man die Idee eines umfas-

senden und präventiven Kinderschutzes 

weiter, erscheint es notwendig, entspre-

chende Angebote fest in der Regelstruktur 

zu verankern und nicht bei begrenzten 

Projektrahmen zu verbleiben. 

Kinder und Jugendliche aller Al-

tersgruppen sind von Verdachts-

meldungen 

Auch wenn in der bundesweiten Diskussi-

on um frühe Hilfen und Kinderschutz ins-

besondere die Altersgruppe der unter 

Dreijährigen im Fokus der Öffentlichkeit 

steht, verdeutlichen die Befunde aus 

Rheinland-Pfalz, dass Kinderschutz alle 

Altersgruppen betrifft. Sowohl die Jüngs-

ten als auch die Altersgruppe der 15- bis 

unter 18-Jährigen sind im Blickfeld der 

Sozialen Dienste im Jugendamt. Auffällig 

ist in diesem Zusammenhang, dass Kinder 

und Jugendliche verschiedener Alters-

gruppen tendenziell von sehr unterschied-

lichen Personen und Einrichtungen ge-

meldet werden: So werden die jüngeren 

Kinder vermehrt durch das Gesundheits-
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system oder, wenn sie etwas älter sind, 

durch Kindertagesstätten und Schulen 

gemeldet. Die Meldungen der 15- bis unter 

18-Jährigen hingegen stammen überwie-

gend von Polizei/ Gericht/ Staatsanwalt-

schaft oder von den jungen Menschen 

selbst. 

Der Befund zeigt, dass die diagnostische 

Arbeit des Sozialen Dienstes des Jugend-

amtes fundierte Kenntnis und Berücksich-

tigung der Entwicklungsphasen von Kin-

dern und Jugendlichen unterschiedlichen 

Alters erfordert, damit gezielt mit den je-

weils unterschiedlichen Bedürfnissen des 

Kindes und der Familien gearbeitet wer-

den und in Folge dessen adäquate Hilfe-

prozesse in Gang gebracht werden kön-

nen. 

Kinder und Jugendliche mit Migrati-

onshintergrund sind proportional zu 

ihrem Bevölkerungsanteil von Ge-

fährdungsmeldungen betroffen 

Die erhobenen Daten bestätigen, dass 

Familien mit Migrationshintergrund entge-

gen der öffentlichen Wahrnehmung weder 

häufiger, noch seltener vom Verdacht auf 

eine Kindeswohlgefährdung betroffen sind 

als Kinder in Familien ohne Migrationshin-

tergrund, sondern weitgehend ihrem Anteil 

an der Gesamtbevölkerung entsprechend. 

Daraus resultiert aber dennoch, dass Fa-

milien mit Migrationshintergrund eine zent-

rale Zielgruppe im Kinderschutz dar-

stellen, da sie eben einen zunehmend 

hohen Anteil an der Gesamtbevölkerung 

ausmachen. 

Betrachtet man die Befunde zu Meldungen 

von Kindern mit und ohne Migrationshin-

tergrund getrennt, so sprechen die vielen 

gemeinsamen Befunde zwischen den bei-

den Gruppen tendenziell für allgemeine 

professionelle Herausforderungen im Kin-

derschutz. Vereinzelt sind jedoch auch 

Unterschiede festzustellen, aus denen 

Ansatzpunkte für eine migrationssensible 

Ausgestaltung des Handlungsfeldes Kin-

derschutz abgeleitet werden können. Ähn-

liche Ansätze wurden im Modellprojekt 

"Migrationssensibler Kinderschutz" (vgl. 

Jagusch et al. 2012) bearbeitet und wer-

den auch zukünftig insbesondere vor dem 

Hintergrund der demographischen Ent-

wicklungen von zentraler Bedeutung sein. 

Denn die vergleichsweise junge Alters-

struktur der Bevölkerung mit Migrations-

hintergrund lässt in den kommenden Jah-

ren stetig anwachsende Anteile der Men-

schen mit Migrationshintergrund erwarten, 

was natürlich insbesondere für die jungen 

Altersgruppen gilt. So wie die Präsenz von 

Familien mit Migrationshintergrund in der 

bundesdeutschen Gesellschaft heute 

schon Realität ist, wird die Arbeit der Sozi-

alen Dienste mit Migrationsfamilien zu 

einer Normalität werden, der sich aktuell 

viele Fachkräfte aus unterschiedlichen 

Gründen (Verunsicherung hinsichtlich 

vermeintlich anderer "kultureller" Prakti-

ken, Unkenntnis der Lebenssituation, Un-

sicherheit aufgrund bestehender Stereoty-

pe, Fremdheitsgefühle…) nicht gewach-

sen fühlen. Hier zeigt sich ein großer Fort-

bildungs- und Aufklärungsbedarf, um 
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Hemmschwellen auf beiden Seiten zu 

senken und ein fachliches und normalisie-

rendes Miteinander zwischen Fachkräften 

und allen jungen Menschen und ihren Fa-

milien - gleich welcher Herkunft - gestalten 

zu können. 

Kindeswohlgefährdung entsteht 

häufig im Kontext prekärer Lebens-

verhältnisse 

Die Vermutung, dass sozial belastete Fa-

milien vergleichsweise häufig mit Meldun-

gen von Kindeswohlgefährdungen in Be-

rührung kommen, kann durch die Daten 

bestätigt werden. Oft tritt Armut mit weite-

ren risikobehafteten Aspekten der Lebens-

lage, wie z.B. der Lebensform alleinerzie-

hend, einer hohen Kinderzahl oder einem 

jungen Alter der Mutter bei der Geburt des 

ersten Kindes auf. Allerdings können Ar-

mut und das Aufwachsen bei einem al-

leinerziehenden Elternteil nicht per se mit 

einer Gefährdungslage gleichgesetzt wer-

den. Es sind vielmehr die Lebensbedin-

gungen, die zu einem erhöhten Risiko für 

unangemessenes Erziehungsverhalten 

bzw. Mangelsituationen in der Versorgung 

des Kindes beitragen. In vielen Fällen ge-

hen mit der Verschlechterung der materiel-

len Rahmenbedingungen ein Mangel an 

sozialen Ressourcen sowie individuelle 

Bewältigungsprobleme einher, die zu 

Überforderungen führen und somit das 

Erziehungsgeschehen beeinflussen kön-

nen. Daher gilt es vorsichtig zu sein, wenn 

Kausalitäten abgleitet werden sollen, die 

das Auftreten einer Kindeswohlgefährdung 

im Kontext einer prekären Lebenssituation 

quasi "automatisch" und zwangsläufig vo-

raussagen. Dennoch kann aus den Daten 

geschlossen werden, dass bestimmte Le-

benssituationen das Risiko für das Auftre-

ten einer Kindeswohlgefährdung begünsti-

gen. 

Die dargestellten Ergebnisse machen die 

Notwendigkeit deutlich, Familien in prekä-

ren Lebenslagen stärker zu unterstützen. 

Deshalb gilt es Hilfekonzepte zu entwi-

ckeln, die dem Bedarf dieser Familien 

noch besser gerecht werden. Vielverspre-

chend erscheint hier der Ausbau und die 

Weiterentwicklung präventiver Angebote 

im Kontext einer nicht-stigmatisierenden 

Regelstruktur, damit Familien in schwieri-

gen Situationen entlastet und Proble-

meskalationen verhindert werden können. 

Ein konstant hoher Anteil der ge-

meldeten Familien ist dem Jugend-

amt zum Meldungszeitpunkt bereits 

bekannt 

Auf den ersten Blick scheint die Tatsache, 

dass fast zwei Drittel der gemeldeten Fa-

milien dem Jugendamt bereits bekannt 

waren (z.B. durch frühere Beratungen) 

dem klischeehaften Bild des bereits infor-

mierten, aber zu spät agierenden Jugend-

amtes aus den Medien zu entsprechen. 

Allerdings gilt es diese Zahl vor dem Hin-

tergrund der heutigen Rolle und Funktion 

des Jugendamtes in der Kommune zu 

interpretieren. Die öffentliche Kinder- und 

Jugendhilfe stellt Familien heute ein brei-

tes Spektrum an völlig unterschiedlichen 
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Beratungs-, Unterstützungs- und Hilfsleis-

tungen sowie Regelstrukturangeboten im 

Rahmen von Kindertagesbetreuungen 

oder der Jugendarbeit bereit. Über diese 

häufig niedrigschwelligen und vielfältigen 

Zugangswege kommt das Jugendamt mit 

einem Großteil der Familien in der Kom-

mune in irgendeiner Form in Kontakt. Das 

Jugendamt ist heute also normaler Be-

standteil der sozialen Infrastruktur und 

somit längst nicht mehr nur mit "Rand-

gruppenfamilien" befasst. Insofern darf der 

Befund nicht überinterpretiert werden.  

Gleichzeitig darf die Bedeutung des Be-

fundes aber auch nicht unterschätzt wer-

den. Offensichtlich betreffen Kinder-

schutzverdachtsmeldungen häufig Fami-

lien, die das Jugendamt aus unterschiedli-

chen Zusammenhängen bereits kennt. 

Dieser Befund bietet zentrale Ansatz-

punkte für die Weiterentwicklung gezielter 

Präventionsansätze im Jugendamt (vgl. 

Müller et al. 2012). Möglicherweise lässt 

sich der Befund jedoch auch als kritischer 

Hinweis auf eine Hilfegewährungspraxis 

lesen, die auf nur kurze Hilfelaufzeiten 

setzt, weil die Jugendämter vor dem Hin-

tergrund steigender Fallzahlen und stei-

gender Kosten stark unter Druck stehen. 

Deutlich wird in jedem Fall, dass die Fach-

kräfte im ASD sowohl Rahmenbedingun-

gen als auch fachliches Wissen benötigen, 

um insbesondere Familien in prekären und 

risikobehafteten Lebenssituationen gut 

begleiten und unterstützen zu können.  

In solchen Familien, die dem Jugendamt 

bereits bekannt waren, bestätigte sich der 

Verdacht auf eine akute oder latente Kin-

deswohlgefährdung häufiger als in unbe-

kannten Familien. Darüber hinaus wurde 

in diesen Fällen etwas öfter eine stationä-

re Hilfe eingeleitet oder eine Inobhutnah-

me durchgeführt.  

Eine weitere zentrale Rolle spielen außer-

dem Meldungen aus laufenden Hilfen. So 

befanden sich zum Zeitpunkt der Meldung 

insgesamt über die Hälfte der Familien 

bereits im Hilfebezug (Leistungen und Un-

terstützungen der Kinder- und Jugendhilfe 

nach §§ 16-18, 19, 27-35, 

35a, 42 SGB VIII). Um das Wohl von Kin-

dern und Jugendlichen, die bereits Hilfen 

erhalten, sicherzustellen, sind Jugendäm-

ter darauf angewiesen, dass Einrichtungen 

und Dienste, die im alltäglichen Kontakt 

mit den Familien stehen, bei Vorliegen 

gewichtiger Anhaltspunkte diese Informa-

tionen an den Sozialen Dienst weiterleiten. 

Hierzu braucht es tragfähige Kooperati-

onsstrukturen und Verfahren, welche die 

Zusammenarbeit von öffentlichen und 

freien Trägern in der Kinderschutzarbeit 

entsprechend den Vorgaben des 

§ 8a SGB VIII regeln. Wichtig erscheint in 

diesen Fällen insbesondere Rollenklarheit 

in der Kooperation zwischen dem öffentli-

chen und freien Träger der Kinder- und 

Jugendhilfe, um das Verfahren für alle 

Beteiligten transparent zu gestalten und in 

enger Abstimmung zu gemeinsamen Ein-

schätzungen der Situation gelangen zu 
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können. Die Zusammenarbeit kann in Ein-

zelfällen belastet werden, wenn die Be-

wertungen des öffentlichen und freien 

Trägers divergieren hinsichtlich der Frage, 

ob der Schutz des Kindes oder die Unter-

stützung der Familie im Vordergrund ste-

hen sollen (vgl. Schrapper 2008, 72). In 

solchen Fällen, in denen die Wahrneh-

mungsperspektiven - und somit auch häu-

fig die einzuleitenden Schritte - voneinan-

der abweichen, sollten Verfahren installiert 

sein, die eine befriedigende Klärung so-

wohl im Sinne des Kindes/ Jugendlichen, 

aber nach Möglichkeit auch der Familie, 

gewährleisten können. 

Der direkte Kontakt zur Familie als 

erster Schritt im Prozess der Risi-

koeinschätzung gehört bei annä-

hernd 90% der Meldungen zum Ver-

fahrensstandard 

Im Rahmen der Risikoeinschätzung verfü-

gen Jugendämter über verschiedenste 

Möglichkeiten der Kontaktaufnahme, der 

Informationseinholung bzw. des Einbe-

zugs anderer hilfeerbringender Dienste. 

Dabei findet in etwa zwei Dritteln aller Fäl-

le eine methodisch strukturierte kollegiale 

Fallberatung statt. Besprechungen im Zu-

sammenwirken mehrerer Fachkräfte gibt 

es in 63,7% der Fälle. Der angekündigte 

oder unangekündigte Hausbesuch gehört 

ebenfalls fest zum Repertoire, um einer 

Gefährdungsmeldung nachzugehen. Dar-

über hinaus finden weitere Gespräche - 

auch unter Einbezug anderer Institutionen 

- statt, um den jeweiligen Hilfebedarf im 

persönlichen Kontakt zu klären.  

In 87,7% der Meldungen erfolgte als erster 

fachlicher Schritt ein persönlicher Kontakt 

mit dem Kind bzw. der Familie in Form des 

Hausbesuches, Gesprächen im oder au-

ßerhalb des Jugendamtes und Inobhut-

nahmen. Dies geschah unabhängig da-

von, ob sich später der Verdacht der Kin-

deswohlgefährdung erhärtete oder nicht. 

Der Befund zeugt dabei von dem hohen 

zeitlichen und personellen Aufwand, den 

die § 8a SGB VIII-Meldungen für die 

Fachkräfte des Jugendamtes bedeuten 

und kann als Indikator für die Arbeitsbelas-

tung im Rahmen des (akuten) Kinder-

schutzes gesehen werden. Von der erheb-

lichen zeitlichen Belastung zeugt auch die 

Auswertung der Reaktionszeit, d.h. dem 

Zeitraum zwischen dem Eingang der Mel-

dung und dem Erstkontakt mit dem Kind: 

In mehr als einem Drittel aller Meldungen 

findet bereits am Tag des Eingangs der 

Meldung ein persönlicher Kontakt zur Fa-

milie bzw. dem von der Meldung betroffe-

nen Kind/Jugendlichen statt. Bei über zwei 

Drittel der Meldungen erfolgt ein solcher 

Kontakt innerhalb der ersten Woche. 

Für die Sicherstellung eines qualifizierten 

Kinderschutzes ist es notwendig, dass 

jedes Jugendamt über ein geregeltes, d.h. 

methodisch strukturiertes und an die je-

weiligen Voraussetzungen vor Ort ange-

passtes, Verfahren zur Gefährdungsein-

schätzung verfügt. Verbindliche Abspra-

chen über Instrumente, Vorgehensweisen 
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und Formen der Dokumentation dienen in 

strittigen Fällen darüber hinaus auch der 

Absicherung der Fachkräfte. 

Die häufigsten Anhaltspunkte für 

eine Kindeswohlgefährdung sind 

Vernachlässigung, Verhaltensauffäl-

ligkeiten, Selbstgefährdung und/ 

oder psychische Auffälligkeiten so-

wie unangemessenes/ inkonsisten-

tes Erziehungsverhalten 

In über 60% der Fälle, in denen eine laten-

te oder eine akute Kindeswohlgefährdung 

vorlag, wurde eine Vernachlässigung des 

Kindes als zentrales Anzeichen für eine 

Gefährdung festgestellt. Daneben finden 

sich in vielen Fällen Verhaltensauffälligkei-

ten, Selbstgefährdung und/oder psychi-

sche Auffälligkeiten der Kinder und Ju-

gendlichen. Dies betrifft deutlich über ein 

Drittel der Minderjährigen, die von einer 

Gefährdungsmeldung gem. § 8a SGB VIII 

betroffen waren. 

Darüber hinaus beziehen sich einige wich-

tige Anhaltspunkte für eine Kindeswohlge-

fährdung auf das Verhalten der erziehen-

den Personen. Am häufigsten – bei etwa 

jedem dritten Kind oder Jugendlichen – 

wird dabei ein unangemesse-

nes/inkonsistentes Erziehungsverhalten 

der Eltern als Gefährdungslage festge-

stellt. An zweiter Stelle stehen in 27,6% 

der Fälle massive Konflikte zwischen jun-

gem Menschen und Eltern(teil), an dritter 

Stelle folgen mit einem Anteil von 18,4% 

Partnerschaftskonflikte/-gewalt.  

Partnerschaftskonflikte und körperliche 

Verletzungen des Kindes sowie Verhal-

tensauffälligkeiten, Selbstgefährdung 

und/oder psychische Auffälligkeiten traten 

bei Familien mit Migrationshintergrund 

öfter auf. Die unangemessene Versorgung 

des Kindes ebenso wie die Vermüllung der 

Wohnung wurde bei Familien ohne Migra-

tionshintergrund häufiger festgestellt. Die 

festgestellten Gefährdungslagen unter-

scheiden sich darüber hinaus nach den 

Altersgruppen und dem damit verbunde-

nen Grad an Selbstständigkeit und eige-

nen Bewältigungsressourcen der jungen 

Menschen. 

An 40% aller gemeldeten Fälle "ist 

etwas dran" 

Im Jahr 2013 wurde für insgesamt 4.869 

Kinder und Jugendliche dokumentiert, ob 

eine Gefährdung vorlag oder nicht. Dabei 

wurde in 25,9% eine latente und in weite-

ren 14,7% eine akute Kindeswohlgefähr-

dung festgestellt. Bei über der Hälfte aller 

Kinder und Jugendlichen konnte gemäß 

der Einschätzung der Fachkräfte dement-

sprechend keine Kindeswohlgefährdung 

festgestellt werden. Dennoch wurde bei 

einem großen Teil dieser Familien im Zuge 

der Gefährdungsmeldung nach 

§ 8a SGB VIII und der Einschätzung Hilfe-

bedarf in unterschiedlicher Form und In-

tensität festgestellt, so dass auch hier ein 

Tätigwerden des Jugendamtes in unter-

schiedlichem Umfang notwendig gewor-

den ist und ein Hilfezugang für Familien 

und deren Kinder geschaffen wurde. Ins-
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gesamt handelt es sich dabei um weitere 

38,5% aller Fälle. Somit wurde in lediglich 

in 20,9% der Fälle keine Gefährdungslage 

und kein weiterer Hilfebedarf festgestellt. 

Allerdings bestand in diesen Fällen oft-

mals bereits zum Meldungszeitpunkt eine 

Hilfe. 

Insgesamt kann also gesagt werden, dass 

eine Meldung tatsächlichen Hilfebedarf in 

unterschiedlicher Ausprägung offenbart 

und das Jugendamt den meisten Familien 

Unterstützungsangebote machen kann. 

Offensichtlich überstürzen die meldenden 

Einrichtungen und Personen eine Meldung 

nicht, sondern beobachten zunächst sorg-

fältig und wenden sich mit begründeten 

Anhaltspunkten an das Jugendamt. 

Meldungen gemäß § 8a SGB VIII 

münden oftmals in eine Hilfe zur 

Erziehung oder niedrigschwellige 

Angebote 

In den letzten Jahren ist, auch wenn die-

ser zuletzt zunehmend geringer ausfiel, 

ein kontinuierlicher Fallzahlanstieg im Be-

reich der Hilfen zur Erziehung zu ver-

zeichnen gewesen. Erklärungen für diese 

Entwicklung setzen auf ganz unterschied-

lichen Ebenen an. Zu nennen sind in die-

sem Zusammenhang u.a. soziostrukturelle 

Entwicklungen wie Langzeitarbeitslosigkeit 

und damit verbundene Armutslagen, Ver-

änderungen der familiären Lebensformen 

sowie Selektionseffekte beispielsweise 

durch das Gesundheits- oder Bildungssys-

tem. Die Jugendhilfe fungiert in diesem 

Kontext als Ausfallbürge gesamtgesell-

schaftlicher Entwicklungen und trägt ele-

mentar dazu bei Benachteiligungen zu 

verringern (vgl. MIFKJF 2013). Über diese 

Faktoren hinaus steht die These im Raum, 

dass auch die medial geführte Kinder-

schutzdebatte zu einer deutlich gesteiger-

ten öffentlichen Sensibilität für Not- und 

Problemlagen von jungen Menschen ge-

führt hat, was in der Konsequenz auch 

erhöhte Meldeverhalten bei Jugendämtern 

bezüglich einer möglichen Kindeswohlge-

fährdung mit sich bringt. 

Auch wenn sich nicht bei jeder Meldung zu 

einer möglichen Kindeswohlgefährdung 

der Verdacht bestätigt, so werden den-

noch in sehr vielen Fällen formlose Be-

treuungen und Beratungen durch den So-

zialen Dienst durchgeführt oder den Fami-

lien niedrigschwellige bzw. frühe Hilfen 

angeboten. Bezogen auf alle von einer 

Meldung betroffene Kinder wurde bei 

knapp einem Drittel Hilfen zur Erziehung 

gem. §§ 27 ff. SGB VIII, eine Eingliede-

rungshilfe gem. § 35a SGB VIII oder Hilfen 

gem. § 19 SGB VIII eingeleitet, weiterge-

führt oder intensiviert. Je stärker die Ein-

schätzung über das Vorliegen einer Ge-

fährdung dabei ausfällt, desto eingriffsin-

tensiver gestalten sich die Hilfen, die im 

Anschluss als Konsequenz durchgeführt 

werden. 

In Anbetracht der nur begrenzt zur Verfü-

gung stehenden Ressourcen stellt die wei-

terhin wachsende Anzahl der Hilfen zur 

Erziehung eine Herausforderung dar, wel-

cher mit der Steuerung durch den öffentli-
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chen Jugendhilfeträger begegnet werden 

muss. Denn nur die richtige Hilfe zum ge-

eigneten Zeitpunkt ist auch ökonomisch 

(vgl. MIFKJF 2013b). Im Kontext der Kin-

derschutzdebatte zeigt sich jedoch, dass 

die Steuerungsmöglichkeiten des Jugend-

amtes im Umgang mit Meldungen gem. 

§ 8a SGB VIII insofern begrenzt sind, dass 

bei Eingang einer Meldung ein abge-

stimmtes Verfahren im Zusammenwirken 

mehrerer Fachkräfte zwingend erforderlich 

ist (§ 8a SGB VIII, Abs. 1). Stellt sich in 

diesem Prozess heraus, dass eine Hilfe 

zur Erziehung notwendig und geeignet ist, 

ist der öffentliche Jugendhilfeträger ver-

pflichtet, diese Hilfe zu gewähren. Hilfen 

zur Erziehung und Kinderschutz gehen an 

dieser Stelle Hand in Hand. 

Dennoch sind mit Blick auf den Kinder-

schutz einzelne Steuerungsmöglichkeiten 

zu nennen, die gezielt vorangetrieben 

werden können. Wird die Grundannahme 

akzeptiert, dass "Jugendhilfe nur als Gan-

zes wirksam schützt" (Schrapper 2008), so 

ist es wichtig, dass präventive Maßnah-

men, die langfristig dazu führen, dass 

Problemlagen sich nicht verfestigen, mög-

lichst frühzeitig zur Verfügung gestellt 

werden. Somit können eingriffsintensivere 

und bisweilen teurere Hilfen zumindest 

teilweise vermieden werden. 

Kinderschutz als gesamtgesell-

schaftliche Aufgabe 

Die Befunde der Erhebung im Jahr 2013 

machen erneut deutlich, dass jede Mel-

dung - unabhängig davon wie die ab-

schließende Gefährdungseinschätzung 

durch die Fachkräfte ausfällt - ein auf-

wendiges Verfahren mit sich bringt: Es 

muss abgeklärt werden, ob und welcher 

Schutz- bzw. Hilfebedarf vorhanden ist 

und wie geeignete Unterstützungsmaß-

nahmen aussehen können. Um diesem 

Schutzauftrag gerecht zu werden, reagie-

ren Jugendämter innerhalb kürzester Zeit 

im Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte. 

Dabei wählen sie unterschiedliche Wege, 

um einen direkten Kontakt zu Familie und 

Kind aufzunehmen. Hausbesuche oder 

Gespräche im Jugendamt gehören hierbei 

zum Standardrepertoire in den Ämtern.  

In diesem Prozess besteht eine enge Zu-

sammenarbeit zwischen dem Jugendamt 

und weiteren Beteiligten wie Kindertages-

stätten, Schulen, Einrichtungen des Ge-

sundheitswesens oder weiteren sozialen 

Diensten. Kinderschutz kann und darf 

nicht alleinige Aufgabe der Kinder- und 

Jugendhilfe sein. Es bedarf im Gegenteil 

eines fachlich abgestimmten Zusammen-

wirkens der unterschiedlichen Beteiligten. 

Kinderschutz als gesamtgesellschaftliche 

Aufgabe beschränkt sich nicht auf die In-

tervention in akuten Krisen und Notlagen, 

sondern ist auf das Vorhandensein fami-

lienfreundlichen Strukturen angewiesen, 

welche Familien in unterschiedlichen Le-

benslagen unterstützen. Dabei wird mit 

Blick auf die kommenden Jahre die große 

Herausforderung sein, das Zusammen-

spiel der unterschiedlichen gesellschaftli-
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chen Teilsysteme wie Schule, Arbeits-

markt, Justiz und Psychiatrie weiter zu 

entwickeln und zu optimieren, um zu ver-

meiden, dass Lücken in der sozialen Infra-

struktur entstehen, die ein systematisches 

„durch das Netz fallen“ von Familien mit 

sich bringen. 

Der öffentliche Kinder- und Jugendhilfe-

träger muss hierbei eine zentrale Steue-

rungsfunktion übernehmen. Zwar kann die 

Entstehung von Bedarfslagen durch die 

Jugendhilfe nicht beeinflusst werden, al-

lerdings ist sicherzustellen, dass abge-

stimmte, wirkungsorientierte und den je-

weiligen Bedarfslagen angepasste Hilfs-

konzepte zum Einsatz kommen können. 

Hierzu sind auskömmliche Personalres-

sourcen im Jugendamt unabdingbar, um 

Gefährdungsmeldungen nach den "Regeln 

der Kunst" nachgehen zu können und im 

Einzelfall fachlich und ökonomisch zu 

steuern. Um Kinder und Jugendliche vor 

Gefahren für ihr Wohl zu schützen und 

ihnen gute Startchancen in ein selbstbe-

stimmtes Leben zu ermöglichen, ist eine 

abgestimmte Kinder- und Jugendhilfe-, 

Sozial- und Bildungspolitik erforderlich, die 

auch den Gesamtzusammenhang von 

Lebensbedingungen, Bewältigungsanfor-

derungen und Teilhabechancen in den 

Blick nimmt.
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6. Anhang 

6.1 Datenübersicht 

 

 

Tabelle 1 Übersicht über die Datengrundlage im Jahr 2013 in Rheinland-Pfalz 

 Fallzahl absolut 

Anzahl der betroffenen Kinder 4.871 

Anzahl der betroffenen Mädchen 2.374 

Anzahl der Minderjährigen mit Migrationshintergrund 1.466 

Anzahl der Fälle mit latenter Kindeswohlgefährdung 1.261 

Anzahl der Fälle mit Kindeswohlgefährdung 717 

Anzahl der Fälle ohne Kindeswohlgefährdung, aber mit Hilfe-

/Unterstützungsbedarf 
1.873 

Anzahl der Fälle ohne Kindeswohlgefährdung, ohne Hilfe-

/Unterstützungsbedarf 
1018 

Eingeleitete Hilfen und Maßnahmen insgesamt aufgrund einer 

Mitteilung gem. § 8a SGB VIII 
2.794 

Eingeleitete Hilfen zur Erziehung (§§ 27-35 SGB VIII) aufgrund 

einer Mitteilung gem. § 8a SGB VIII 
1.220 
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6.2 Erhebungsbogen zur Evaluation von Mitteilungen gem. § 8a 

SGB VIII Daten 
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